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Stellungnahme 
des Bundesrates 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2023/2413 in den Bereichen Windenergie an Land und 
Solarenergie sowie für Energiespeicheranlagen am selben 
Standort 

Der Bundesrat hat in seiner 1047. Sitzung am 27. September 2024 beschlossen,  

zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt  

Stellung zu nehmen: 

 

1. Zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 4 Absatz 1 WindBG), 

  Artikel 4 Nummer 5 (§ 249 BauGB)  

a) Der Bundesrat begrüßt, wenn die Bundesregierung mit den Änderungen in 

§ 4 WindBG und § 249 BauGB verdeutlicht, unter welchen Bedingungen 

Flächen für die Windenergienutzung im Rahmen der Bauleitplanung bezie-

hungsweise der Raumordnung ohne Höhenbegrenzungen als Festlegungen 

ausgewiesen und angerechnet werden können und unter welchen Bedin-

gungen dies nicht möglich ist. Damit wird die Rechtssicherheit hinsichtlich 

der in Aufstellung befindlichen Pläne respektive anstehender Planungen er-

höht, wie es Länder und Planungsträger wiederholt gefordert haben. 

b) Der Bundesrat stellt zugleich fest, dass in erheblichem Umfang Flächen mit 

materiellen Höhenbeschränkungen insbesondere durch militärische Belange 

belegt sind, die eine Windenergienutzung in unterschiedlichem Grad ein-

schränken. Eine wirtschaftliche Windenergienutzung wäre zwar auf  

etlichen Flächen mit nur moderaten Restriktionen vielfach möglich. Es ver-

bleibt jedoch trotz der beabsichtigten Klarstellungen Rechtsunsicherheit, ob 
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und bis zu welchem konkreten Restriktionsgrad höhenbeschränkte Flächen 

mit notwendigen Höhenbeschränkungen im Plan rechtssicher ausgewiesen 

werden können. In diesem Sinne können sie aktuell auch nicht rechtssicher 

zur Erfüllung der Zielmarken gemäß WindBG beitragen. Dies könnte den 

Suchraum für die Flächenausweisung für Windenergienutzung deutlich und 

zum Teil unnötig verkleinern. Die Gefahr von Abwägungskonflikten mit 

anderen Belangen würde erhöht und die Festsetzung der nötigen Flächen 

erschwert. 

c) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher um Konkretisierungen, ob 

und bis zu welchem Restriktionsgrad höhenbeschränkte Flächen rechtssi-

cher im Plan ausgewiesen werden können sowie eine geeignete Anpassung 

der gesetzlichen Regelung zur Anrechnung von Flächen zur Nutzung von 

Windenergie nach WindBG. Ziel einer entsprechenden Gesetzesanpassung 

muss es sein, auf Planungsebene das unnötige Ausschließen von Flächen 

mit materiellen beispielsweise militärisch bedingten Höhenbeschränkungen, 

auf denen eine wirtschaftliche Windenergienutzung möglich wäre, abzu-

wenden.  

d) Der Bundesrat bittet die Bundesregierung darüber hinaus um grundlegende 

Prüfung, inwieweit die vielfältigen luftverkehrsrechtlichen Höhenbeschrän-

kungen, militärischer wie auch ziviler Art, reduziert werden können, ohne 

die äußere Sicherheit und Luftverkehrssicherheit dadurch zu reduzieren, um 

eine möglichst weitgehende Vereinbarkeit mit moderner Windenergienut-

zung zu erreichen. Geprüft werden sollten dabei auch Windenergienutzung 

einschränkende Belange wie Höhenbeschränkungen um Flugsicherungsein-

richtungen und Flugplätze, Circling-Verfahren, Pufferbereiche um MVA-

Sektoren und Hubschraubertiefflugstrecken. 

Begründung: 

Flächen in neuen Plänen sind gemäß § 4 Absatz 1 Satz 5 WindBG nur an-
rechenbar auf die Zielerreichung, wenn keine Bestimmungen zur Höhe bau-
licher Anlagen enthalten sind. Die Auswahlmöglichkeiten der Planer werden 
erhöht, wenn das Flächenpotential erhöht wird, was möglich wird, wenn auch 
Flächen mit Höhenbeschränkungen, auf denen wirtschaftlich betreibbare An-
lagen errichtet werden können, auf das Erreichen der Flächenziele angerechnet 
werden können.  
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Dies ist auch möglich, ohne die äußere Sicherheit zu gefährden, wenn militäri-
sche Belange und das Interesse am Ausbau der Erneuerbaren neu austariert 
werden. 

 

2. Zu Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe b  (§ 6 Absatz 1 Satz 1, 

                Satz 2 Nummer 1, 

                 Nummer 2, 

                 Nummer 3 – neu –, 

                Satz 6, 

               Satz 7 Nummer 1, 

                 Nummer 2 WindBG) 

Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe b ist wie folgt zu fassen: 

‚b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird vor dem Wort „Genehmigungsverfahren“ das Wort „je-

weiligen“ eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma 

ersetzt. 

bbb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ 

ersetzt. 

ccc) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer angefügt: 

„3. wenn für das Vorhaben keine grenzüberschreitende Um-

weltverträglichkeitsprüfung nach § 54 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.“ 

cc) In Satz 6 werden die Wörter „jährlich zu leistender Betrag“ durch die 

Wörter „pauschale Einmalzahlung“ ersetzt. 

dd) Satz 7 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 wird die Angabe „450“ durch die Angabe 

„11 250“ ersetzt.  

bbb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. 75 000 Euro je Megawatt installierter Leistung, wenn keine 

der Schutzmaßnahmen nach Nummer 1 angeordnet wird.“ 
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ee) Satz 11 wird … < weiter wie Vorlage Nummer 5 Buchstabe b > …‘ 

Begründung: 

Zu Doppelbuchstabe aa: 

Anpassung an den Wortlaut des § 6b WindBG.  

Zu Doppelbuchstabe bb: 

Die Regelung zur Aufnahme der grenzüberschreitenden Umweltverträglich-
keitsprüfung als Ausnahmetatbestand in § 6 Absatz 1 Satz 2 WindBG ist not-
wendig, um ordnungsgemäße (völkerrechtskonforme) Zulassungsverfahren für 
Windkraftvorhaben im Geltungsbereich grenznaher Windenergiegebiete  
sicherzustellen. Diese Regelung entspricht dem Ausnahmetatbestand gemäß 
§ 6b Absatz 2 Satz 5 WindBG (neu), der die Durchführung einer grenzüber-
schreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung für Windkraftvorhaben im Gel-
tungsbereich grenznaher Beschleunigungsgebiete sicherstellt. 

Die bisherige Regelung des § 6 WindBG führt in der Praxis dazu, dass für 
Vorhaben in ausgewiesenen Windenergiegebieten trotz erheblicher grenzüber-
schreitender Auswirkungen des Vorhabens keine Umweltverträglichkeitsprü-
fung und damit auch keine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchgeführt wird. Das löst einen Verstoß gegen das Espoo-
Übereinkommen (Artikel 3 Übereinkommen über die Umweltverträglichkeits-
prüfung im grenzüberschreitenden Rahmen) aus, der den Genehmigungs-
bescheid rechtlich angreifbar macht und zu Beschwerden gegen Deutschland 
vor dem Implementation Committee des Espoo-Übereinkommens führen kann.  

Über die Rechtsunsicherheit und den damit verbundenen Mehraufwand bei den 
ohnehin bereits überlasteten Zulassungsbehörden hinaus kann das Unterbleiben 
einer völkerrechtlich vorgeschriebenen grenzüberschreitenden Umweltverträg-
lichkeitsprüfung beim Ausbau der Windenergie in Deutschland zu zwischen-
staatlichen Spannungen mit den betroffenen Nachbarländern führen. 

Zu Doppelbuchstaben cc und dd: 

Zur Verfahrensvereinfachung wird der Modus der Zahlung an § 6b Absatz 7 
WindBG angepasst. Die Werte legen eine durchschnittliche Betriebsdauer von 
25 Jahren zugrunde. 

Zu Doppelbuchstabe ee: 

Die Regelung entspricht der Regierungsvorlage. 
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3. Zu Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe c – neu – (§ 6 Absatz 3 – neu – WindBG) 

In Artikel 1 ist der Nummer 5 folgender Buchstabe c anzufügen: 

‚c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

„(3) Absatz 1 ist auch dann anwendbar, wenn sich der Rotor oder nur 

vorübergehende genutzte Flächen einer Windenergieanlage oder eine dazu-

gehörige Nebenanlage im Sinne des § 3 Nummer 15a des Erneuerbare-

Energien-Gesetz außerhalb eines im Zeitpunkt der Genehmigungserteilung 

ausgewiesenen Windenergiegebiets befinden, der Mastfuß jedoch inner-

halb.“ ‘ 

Begründung: 

Der Anwendungsbereich des § 6 Absatz 1 WindBG wird konkretisiert. Ent-
sprechende Ausführungen in der Vollzugsempfehlung zu § 6 WindBG des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
werden fortentwickelt und in das WindBG übertragen. Vorübergehend genutz-
te Flächen sind insbesondere Kranstellflächen. 

 

4. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 1 Satz 2 – neu –, 

        § 6c Absatz 1 Satz 2 – neu – WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist dem § 6b Absatz 1 und dem § 6c Absatz 1 jeweils 

folgender Satz anzufügen: 

„Satz 1 ist auch dann anwendbar, wenn sich der Rotor oder nur vorübergehende 

genutzte Flächen einer Windenergieanlage oder eine dazugehörige Nebenanlage 

im Sinne des § 3 Nummer 15a des Erneuerbare-Energien-Gesetz außerhalb  

eines Beschleunigungsgebiets befinden, der Mastfuß jedoch innerhalb.“ 

Begründung: 

Der Anwendungsbereich des § 6b Absatz 1 WindBG wird konkretisiert. Ent-
sprechende Ausführungen in der Vollzugsempfehlung zu § 6 WindBG des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz sowie des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
werden fortentwickelt und in das WindBG übertragen. Vorübergehend genutz-
te Flächen sind insbesondere Kranstellflächen. 
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5. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 3 Satz 2,  

    Satz 2a – neu –, 

   § 6c Absatz 3 Satz 2, 

    Satz 2a – neu – WindBG) 

Artikel 1 Nummer 6 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 6b Absatz 3 ist wie folgt zu ändern:  

aa) Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Es dürfen dabei nur Daten berücksichtigt werden, die eine ausreichen-

de räumliche Genauigkeit zur Festlegung von Maßnahmen aufweisen.“ 

bb) Nach Satz 2 ist folgender Satz einzufügen: 

„Die Daten dürfen zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Zulas-

sungsantrag in der Regel nicht älter als fünf Jahre sein; verwendet wer-

den dürfen auch ältere Daten, die Bestandteil systematisch und fortlau-

fend aktualisierter behördlicher Fachdatenbanken sind.“ 

b) § 6c Absatz 3 ist wie folgt zu ändern: 

aa) Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

„Es dürfen dabei nur Daten berücksichtigt werden, die eine ausreichen-

de räumliche Genauigkeit zur Festlegung von Maßnahmen aufweisen.“ 

bb) Nach Satz 2 ist folgender Satz einzufügen: 

„Die Daten dürfen zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Zulas-

sungsantrag in der Regel nicht älter als fünf Jahre sein; verwendet wer-

den dürfen auch ältere Daten, die Bestandteil systematisch und fortlau-

fend aktualisierter behördlicher Fachdatenbanken sind.“ 

Begründung: 

In § 6c Absatz 3 Satz 2 WindBG ist bereits im Gesetzentwurf vorgesehen, dass 
die Daten „in der Regel nicht alter als fünf Jahre“ sein sollen. Es erschließt sich 
nicht, warum die geforderte Aktualität der Daten bei Windkraftvorhaben stren-
ger gehandhabt werden soll als bei Solarenergievorhaben. 

Die vorgeschlagenen Änderungen greifen die bereits in der Gesetzesbegrün-
dung enthaltenen Relativierungen der räumlichen und zeitlichen Genauigkeit 
auf und stellen sie im Entwurfstext selbst in den Absätzen 3 der §§ 6b und 6c 
WindBG klar. So wird vermieden, dass aufgrund vermeintlich fehlender Daten 
das sukzessive Maßnahmenkonzept (Minderungsmaßnahmen, sonst Aus-
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gleichsmaßnahmen, sonst Zahlung) leerläuft und stattdessen regelmäßig unmit-
telbar die Zahlung einer Artenschutzabgabe anzuordnen wäre. Damit würden in 
vielen Fällen sinnvolle und wirksame Vor-Ort-Maßnahmen entfallen. 

 

6. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 3 Satz 3, 

        § 6c Absatz 3 Satz 3 WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 sind in § 6b Absatz 3 Satz 3 und § 6c Absatz 3 Satz 3 

jeweils die Wörter „Träger des Vorhabens“ durch das Wort „Antragsteller“ zu 

ersetzen.  

Folgeänderungen: 

a) In Artikel 1 Nummer 6 sind in § 6b Absatz 5 Satz 1, Satz 3 und Absatz 6 

Satz 4 sowie in § 6c Absatz 5 Satz 1, Satz 3 und Absatz 6 Satz 4 jeweils die 

Wörter „Träger des Vorhabens“ durch das Wort „Antragsteller“ zu erset-

zen.  

b) In Artikel 2 Nummer 3 ist § 10a wie folgt zu ändern: 

aa) In Absatz 2 Satz 1 sind die Wörter „Träger des Vorhabens“ durch das 

Wort „Antragsteller“ zu ersetzen. 

bb) In Absatz 3 Satz 1 sind die Wörter „Träger von Vorhaben“ durch das 

Wort „Antragsteller“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Die Formulierung wird an die Begrifflichkeiten des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes angepasst.  

 

7. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 4 Satz 1 WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 sind in § 6b Absatz 4 Satz 1 nach den Wörtern  

„30 Tagen“ die Wörter „ab Vollständigkeit der Antragsunterlagen“ einzufügen.  

Begründung: 

Klarstellung und Anpassung an Regelungen des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes. 
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8. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 4 Satz 3a – neu – WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist in § 6b Absatz 4 nach Satz 3 folgender Satz einzufü-

gen:  

„Die zuständige Behörde kann den Träger des Vorhabens auffordern, zusätzli-

che verfügbare Daten beziehungsweise Unterlagen vorzulegen.“ 

Begründung: 

In Satz 1 wird festgelegt, dass die zuständige Behörde die „Überprüfung“ bei 
Anträgen in Beschleunigungsgebieten innerhalb von 45 Tagen abschließt, so-
fern die Unterlagen für das „Überprüfungsverfahren“ vollständig sind. Für An-
träge nach § 16b Absatz 1 BImSchG gilt eine Frist von 30 Tagen. Satz 2 ent-
hält eine Definition der Vollständigkeit, die sich weitgehend mit der Definition 
des § 7 Absatz 2 Satz 2 der 9. BImSchV deckt. Die Richtlinie sieht indessen in 
Artikel 16b Absatz 2 Satz 1 einen Ablauf vor, wonach die zuständige Behörde 
bei Anträgen in Beschleunigungsgebieten innerhalb von 30 Tagen die Voll-
ständigkeit der Antragsunterlagen erklärt.  

Nach Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie markiert das Datum der Bestä-
tigung der Vollständigkeit des Antrags durch die zuständige Behörde den Be-
ginn des Genehmigungsverfahrens.  

In § 6b Absatz 4 WindBG fehlen die Vorgaben des Artikel 16a Absatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2023/2413. Die Bestätigung der Vollständigkeit der Antrags-
unterlagen richtet sich ausweislich des Absatz 4 Satz 4 stattdessen nach § 10a 
Absatz 4 Nummer 1 BImSchG, der seinerseits § 7 Absatz 1 der 9. BImSchV 
modifiziert.  

Unklar verbleibt dabei, ob und unter welchen Voraussetzungen die zuständige 
Behörde im Rahmen des § 6b Absatz 4 WindBG den Vorhabenträger zur Vor-
lage weiterer Unterlagen auffordern kann. Dies ist in Artikel 16a Absatz 4 Un-
terabsatz 2 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2023/2413 ausdrücklich vorgesehen. 

Im deutschen Recht hingegen ergibt sich das nur mittelbar aus § 6b Absatz 4 
Satz 4 WindBG und dem Verweis auf § 10a Absatz 4 BImSchG, wie aus der 
Begründung zu § 6b hervorgeht. Der Wortlaut des Artikel 16a Absatz 4 Unter-
absatz 2 Satz 2 der Richtlinie sollte deshalb übernommen werden. 

 

9. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 4 Satz 4 Variante 3 WindBG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren klarzustellen, ob der 

Fristbeginn nach § 6b Absatz 4 Satz 4 Variante 3 Windenergieflächenbedarfs-

gesetz an das Erfordernis der Vollständigkeit der vom Antragsteller auf erstma-

lige behördliche Nachforderung eingereichten Unterlagen geknüpft ist. 
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Begründung: 

Um einen rechtssicheren Vollzug gewährleisten zu können, wird es als not-
wendig erachtet klarzustellen, ob die vom Antragsteller auf erstmalige behörd-
liche Nachforderung eingereichten Unterlagen vollständig sein müssen, um den 
Fristbeginn gemäß § 6b Absatz 4 Satz 4 Variante 3 Windenergieflächen-
bedarfsgesetz auszulösen („… sofern die Zulassungsbehörde nach § 10a Ab-
satz 4 Satz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes den Antragsteller zur Er-
gänzung aufgefordert hat, mit Eingang der von der Zulassungsbehörde erst-
malig nachgeforderten Unterlagen.“). 

 

10. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 4 Satz 6 WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 sind in § 6b Absatz 4 Satz 6 die Wörter „der Frist nach 

Satz 1“ durch die Wörter „einer von der Zulassungsbehörde gesetzten, ange-

messenen Frist“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Anpassung an die Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Das 
Überprüfungsverfahren muss nach Satz 1 innerhalb von 45 beziehungsweise 
30 Tagen abgeschlossen sein. Die Frist der Behördenbeteiligung nach Satz 5 
kann nicht gleichlautend ebenfalls 45 beziehungsweise 30 Tage betragen. Um 
die Frist einhalten zu können, muss die Zulassungsbehörde die Möglichkeit 
haben, innerhalb der Frist nach Satz 1 einen eigenen, angemessenen Zeitraum 
für die Behördenbeteiligung festzusetzen.  

 

11. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 4 Satz 6 WindBG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren klarzustellen, dass 

§ 10 Absatz 5 Satz 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz bei Vorliegen der Vor-

aussetzungen des § 6b Absatz 4 Satz 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz keine 

entsprechende Anwendung findet.  

Begründung: 

Der Gesetzentwurf lässt offen, welche Rechtsfolge an das Vorliegen der Vor-
aussetzungen des § 6b Absatz 4 Satz 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz an-
knüpft. Zur Gewährleistung eines praktikablen und vor allem rechtssicheren 
Genehmigungsverfahrens sollte eine entsprechende Anwendung des § 10 Ab-
satz 5 Satz 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz ausgeschlossen werden. Um 
fachliche Belange adäquat in das Genehmigungsverfahren einbringen zu kön-
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nen, wird eine fachbehördliche Stellungnahme als sinnvoll erachtet. Den in 
§ 10 Absatz 5 Satz 5 BImSchG enthaltenen Alternativmöglichkeiten der Ein-
holung eines Sachverständigengutachtens oder einer Stellungnahme der  
Genehmigungsbehörde in eigener Verantwortung begegnen – insbesondere vor 
dem Hintergrund teils aufwendiger Vergabeverfahren beziehungsweise fehlen-
der Fachkompetenz der Genehmigungsbehörde – Zweifel im Hinblick auf 
mögliche Rechtsunsicherheiten im Verwaltungsvollzug sowie einer Verzöge-
rung von Genehmigungsverfahren. 

 

12. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 5 Satz 1 WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 sind in § 6b Absatz 5 Satz 1 nach dem Wort „Unterla-

gen“ die Wörter „geeignete und verhältnismäßige“ einzufügen. 

Begründung: 

Es handelt sich lediglich um eine Klarstellung, dass die Zulassungsbehörde nur 
verhältnismäßige Maßnahmen anordnet. Da im Gesetzentwurf mehrfach nor-
miert wird, dass (geeignete und) „verhältnismäßige“ Maßnahmen angeordnet 
werden (vgl. Absatz 6 Satz 3, Satz 4; Absatz 7 Satz 1), könnte sonst fälsch-
licherweise der Eindruck entstehen, dass nach Absatz 5 Satz 1 angeordnete 
Maßnahmen nicht verhältnismäßig sein müssen. In der Gesetzesbegründung ist 
die Klarstellung bereits enthalten (Seite 50). 

 

13. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 5 Satz 3 WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist in § 6b Absatz 5 Satz 3 das Wort „Gondelbereich“ 

durch das Wort „Rotorbereich“ zu ersetzen.  

Begründung: 

Nach § 6b Absatz 5 Satz 3 WindBG wird für den Schutz von Fledermäusen ein 
sogenanntes Gondelmonitoring angeordnet. Diese Vorschrift ist mit Blick auf 
die akustische Erfassung von Fledermäusen im Gondelbereich dahingehend zu 
erweitern, dass der Einsatz eines zweiten Mikrofons am Turm zur differenzie-
renden Erfassung klarstellend möglich wird. Ein solcher wird in der Literatur 
insbesondere für Küsten- und Waldstandorte diskutiert und empfohlen (vgl. 
u. a. Bach et al in C.C. Voigt (Hrsg.) Evidenzbasierter Fledermausschutz in 
Windkraftvorhaben, S. 77 ff.). Er leitet sich aus den mittlerweile immer größer 
werdenden Anlagen und Rotorblattlängen ab, bei denen ein Mikrofon allein im 
Gondelbereich nicht mehr ausreichend ist, um Fledermäuse insbesondere am 
unteren Rotorende zu erfassen.  

Die Beschränkung auf den Gondelbereich ist daher auf den Rotorbereich zu 
erweitern. 
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14. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 6 Satz 3a – neu – WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist in § 6b Absatz 6 nach Satz 3 folgender Satz einzufü-

gen:  

„Die Anforderungen nach sonstigen Vorschriften des Fachrechts bleiben unbe-

rührt.“ 

Begründung:  

Die genannte Aussage verschafft der Anwendungspraxis Klarheit. Auch die 
Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung scheint davon auszu-
gehen, wenn es dort heißt:  

„Die Anforderungen nach sonstigen Vorschriften des Fachrechts bleiben aus-
drücklich unberührt.“ Daher sollte diese Aussage übernommen werden. 

 

15. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 6 Satz 4a – neu – WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist in § 6b Absatz 6 nach Satz 4 folgender Satz einzu-

fügen:  

„Die Verhältnismäßigkeit richtet sich für die Prüfung der Gewährleistung der 

Anforderungen des § 44 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes 

nach § 45b Absatz 6 Satz 2 in Verbindung mit Anlage 2 des Bundesnatur-

schutzgesetzes.“ 

Begründung:  

Der Gesetzentwurf führt als Anforderung an Minderungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen zusätzlich die „Verhältnismäßigkeit“ der Maßnahmen ein.  

Von der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ist für die Prüfung der Gewähr-
leistung der Anforderungen des § 44 Absatz 1 Nummer 1 BNatSchG laut  
Gesetzesbegründung auszugehen, wenn die Zumutbarkeitsschwelle des § 45b 
Absatz 6 Satz 2 BNatSchG nicht überschritten wird. Nach § 45b Absatz 6 
Satz 2 BNatSchG sind bei der Anordnung von Schutzmaßnahmen, die die Ab-
schaltung von Windenergieanlagen betreffen, auch weitere Schutzmaßnahmen 
für andere besonders geschützte Arten zu berücksichtigen. 

Die Anwendbarkeit von § 45b Absatz 6 BNatSchG erschließt sich erst aus der 
Gesetzesbegründung. Die Richtlinie verwendet an dieser Stelle explizit den 
Begriff der „Angemessenheit“. „Angemessen“ ist eine Maßnahme, wenn sie 
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nicht außer Verhältnis zu dem verfolgten Zweck steht, mithin die von einer 
Maßnahme Betroffenen nicht übermäßig oder unzumutbar belastet werden dür-
fen. 

Die Prüfung der „Verhältnismäßigkeit“ nach § 6b Absatz 6 Satz 4 WindBG  
beziehungsweise nach § 45b Absatz 6 Satz 2 BNatSchG ist ebenfalls eine Prü-
fung der „Angemessenheit“.  

Dieser Prüfschritt ist für die Prüfung der Anordnung von angemessenen  
Minderungs- beziehungsweise Ausgleichsmaßnahmen von maßgeblicher Be-
deutung.  

Insofern ist es aus rechtssystematischer Sicht geboten, dass Ablauf und Maß-
stab dieser Prüfung aus dem Wortlaut der Norm, und nicht erst aus der  
Gesetzesbegründung ersichtlich werden.  

 

16. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 6a – neu – WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist nach § 6b Absatz 6 folgender Absatz 6a einzufügen:  

„(6a) Soll eine Windenergieanlage auf entwässerten Moorböden errichtet 

werden, darf dies der dauerhaften Wiedervernässung nicht entgegenstehen.“  

Begründung:  

Die Wiedervernässung entwässerter Moorböden ist ein wesentlicher Baustein 
des natürlichen Klimaschutzes. Um eine vollständige und fachgerechte  
Wiedervernässung klimarelevanter Böden zu gewährleisten, sind auch Wind-
energieanlagen vernässungskonform zu errichten, zu betreiben und letztendlich 
auch entsprechend schonend zurückzubauen.  

Für Solarenergieanlagen ist in § 6c Absatz 6a – neu – eine entsprechende mate-
rielle Vorgabe für Vorhaben auf entwässerten Moorböden enthalten. Diese 
Vorgabe ist auf Windenergieanlagen zu übertragen, ohne diese Ergänzung 
würde der Gesetzestext hinter der Gesetzesbegründung zurückbleiben. 

 

17. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 7 Satz 8 – neu – WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist dem § 6b Absatz 7 folgender Satz anzufügen: 

„Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz soll im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 

Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

die Einzelheiten der nach Satz 7 erforderlichen Zahlung bestimmen.“ 
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Begründung: 

Die Verwendung der Einmalzahlungen gemäß § 45d Absatz 1 BNatSchG zur 
Erhaltung und Verbesserung des Erhaltungszustandes der betroffenen Arten 
berührt die Kompetenzen der Länder für den Vollzug des Naturschutzes. Die  
artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen durch den Ausbau der erneuerbaren 
Energien geschehen auf Ebene der Länder. Dementsprechend sind, sofern 
Ausgleichszahlungen an den Bund zu leisten sind, Aspekte der Mittelbewirt-
schaftung, beziehungsweise der Mittelverteilung mit Zustimmung der Länder 
zu klären. 

 

18. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6b Absatz 8 Satz 1 WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist § 6b Absatz 8 Satz 1 wie folgt zu fassen:  

„Mit der Anordnung von Maßnahmen nach Absatz 5 Satz 1 und 2, von Maß-

nahmen nach Absatz 6 Satz 3 oder Satz 4, oder mit Festsetzung der Zahlung 

nach Absatz 7 Satz 2 ist davon auszugehen, dass die Errichtung und der Betrieb 

der Anlage nicht gegen die Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 1 des Bun-

desnaturschutzgesetzes und des § 27 des Wasserhaushaltsgesetzes verstoßen; 

eine über die Überprüfung hinausgehende Prüfung der Einhaltung der Vor-

schriften ist daher nicht durchzuführen.“ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung dient der exakteren Umsetzung des Artikel 15c 
Absatz 1 Unterabsatz 3 der geänderten Richtlinie (EU) 2018/2001 wonach  
– unbeschadet des Screenings – bei Einhaltung der Regeln auf Planebene und 
bei Durchführung der geeigneten Minderungsmaßnahmen davon auszugehen 
ist, dass die Projekte nicht gegen die in der Richtlinie genannten Bestimmun-
gen verstoßen. Diese Regelung ist von zentraler Bedeutung für das Regelungs-
regime der Beschleunigungsgebiete: Die Maßnahmen beziehungsweise Regeln 
hinsichtlich der Umweltauswirkungen, mit denen aufgrund des Ergebnisses der 
Umweltverträglichkeitsprüfung auf Planebene zu rechnen ist, werden auf Plan-
ebene vorgegeben, auf der Zulassungsebene werden grundsätzlich nur die Ver-
einbarkeit der vom Vorhabenträger vorgeschlagenen Maßnahmen mit den  
Regeln in Plan kontrolliert und insofern erforderliche Maßnahmen verbindlich 
gegenüber dem Anlagenbetreiber festgesetzt. Die „Überprüfung“ nach Maß-
gabe der Absätze 3 bis 7 dient damit lediglich der Gegenprüfung auf eventuelle 
unvorhergesehene Auswirkungen, die bei der Umweltverträglichkeitsprüfung 
nicht ermittelt wurden.  
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Die Änderung dient der Klarstellung, dass auch dann nicht gegen die Bestim-
mungen der §§ 44 ff. BNatschG, die Vorschrift des § 34 Absatz 1 BNatschG 
und die Bewirtschaftungsziele des § 27 Wasserhaushaltsgesetzes verstoßen 
wird, wenn lediglich Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt  
werden.  

Angelegt ist dies in Artikel 15c Absatz 1 Unterabsatz 3 Satz 1 der geänderten 
Richtlinie (EU) 2018/2001. Eine Umsetzung im Gesetzestext scheint geboten. 

 

19. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6c Absatz 6 Satz 6 – neu – WindBG)  

In Artikel 1 Nummer 6 ist dem § 6c Absatz 6 folgender Satz anzufügen: 

„In den Fällen des Satzes 5 ist der Nachweis zu führen, dass die Wiedervernäs-

sung eingeleitet ist.“ 

Begründung: 

Im Regelfall darf eine Solaranlage auf entwässerten Moorböden nur errichtet 
werden, wenn die Moorböden ab Beginn der Errichtung der Solaranlage dauer-
haft wiedervernässt werden (Satz 1) und innerhalb von fünf Jahren nach Inbe-
triebnahme der Abschluss der Wiedervernässung nachgewiesen ist.  

Für die in Satz 5 Nummer 1 und 2 benannten besonderen Solaranlagen ist eine 
Verfahrenserleichterung der Nachweispflicht für die Wiedervernässung vorge-
sehen. Ohne die Ergänzung würde der Gesetzestext hinter der Gesetzesbegrün-
dung zurückbleiben, denn nach dem Wortlaut der in Bezug genommenen Vor-
schriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genügt für das Erlangen der Zah-
lungsberechtigung oder bei Inbetriebnahme, dass die dauerhafte Wiedervernäs-
sung lediglich beabsichtigt ist. 

 

20. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6c Absatz 7 Satz 3 Nummer 1 WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist in § 6c Absatz 7 Satz 3 Nummer 1 nach der Zahl 

„12 000“ das Wort „Euro“ einzufügen.  

Begründung: 

Der Gesetzentwurf behandelt in § 6c Absatz 7 WindBG die Höhe der jeweili-
gen Zahlung in Euro, die Währungseinheit wird hierbei stets angegeben. Ledig-
lich bei § 6c Absatz 7 Nummer 1 fehlt die Angabe der Währungseinheit  
„Euro“, so dass dies redaktionell anzupassen ist. 
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21. Zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 6c Absatz 7 Satz 8 – neu – WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 6 ist dem § 6c Absatz 7 folgender Satz anzufügen: 

„Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz soll im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 

Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

die Einzelheiten der nach Satz 7 erforderlichen Zahlung bestimmen.“ 

Begründung: 

Die Verwendung der Ausgleichszahlungen gemäß § 45d Absatz 1 BNatSchG 
zur Erhaltung und Verbesserung des Erhaltungszustandes der betroffenen Ar-
ten berührt die Kompetenzen der Länder für den Vollzug des Naturschutzes. 
Die artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen durch den Ausbau der erneuer-
baren Energien geschehen auf Ebene der Länder. Dementsprechend sind, so-
fern Ausgleichszahlungen an den Bund zu leisten sind, Aspekte der Mittelbe-
wirtschaftung beziehungsweise Mittelverteilung mit Zustimmung der Länder 
zu klären. 

 

22. Zu Artikel 1 Nummer 7 (§ 7 Absatz 4 Satz 1 WindBG) 

In Artikel 1 Nummer 7 ist in § 7 Absatz 4 Satz 1 die Angabe „2025“ durch die 

Angabe „2026“ zu ersetzen.  

Begründung: 

Die Frist 31. Mai 2025 ist zu kurz, um einen rechtsgültigen Staatsvertrag zu 
verhandeln und abzuschließen. Die meisten Länder sind derzeit noch im Pro-
zess der Flächenidentifikation und -ausweisung und können ihre eventuellen 
Flächenüberhänge beziehungsweise -bedarfe noch nicht konkret beziffern.  
Stehen diese fest und besteht Einigkeit zwischen Landesregierungen, einen 
Staatsvertrag über Flächenüberhänge nach WindBG zu schließen, ist ein aus-
reichender Zeitraum für die Einbeziehung der für die Länderfinanzen und  
-pflichten zuständigen Landesparlamente notwendig. Hierzu ist ein längerer 
Zeitraum notwendig, wenige Monate reichen dafür nicht aus. 
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23. Zu Artikel 2  Nummer 2 und 

      Nummer 5 – neu –  (§ 10 Absatz 3 Satz 8, 

             Absatz 4 Nummer 3 und 

              Nummer 4, 

             Absatz 5 Satz 8, 

             Absatz 5a, 

           Absatz 7, 

           Absatz 8 Satz 1 und 

              Satz 8 sowie 

          § 63 Absatz 2 Satz 1 BImSchG) 

Artikel 2 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 

‚2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 8 werden nach den Wörtern „Bis zwei  

Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann die“ die Wörter 

„von dem Vorhaben betroffene“ eingefügt. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. darauf hinzuweisen, dass nach einer Ermessensent-

scheidung der Genehmigungsbehörde gemäß Absatz 6 

oder auf Antrag des Antragstellers nach § 16b Absatz 5 

ein Erörterungstermin bestimmt und gesondert bekannt 

gemacht werden kann und dass dann die formgerecht 

erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des An-

tragstellers oder der Personen, die Einwendungen er-

hoben haben, erörtert werden;“ 

bb) In Nummer 4 wird das Wort „Zustellung“ durch das Wort 

„Bekanntgabe“ ersetzt. 

c) Absatz 5 Satz 8 wird aufgehoben. 

d) Absatz 5a wird <… weiter wie Vorlage Nummer 2 …>. ‘ 
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e) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Der Genehmigungsbescheid ist schriftlich oder elekt-

ronisch zu erlassen, zu begründen und dem Antragsteller und 

den Personen, die Einwendungen erhoben haben, bekannt zu 

geben.“ 

f) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Zustellung“ durch das Wort  

„Bekanntgabe“ ersetzt. 

bb) In Satz 8 wird das Wort „zugestellt“ durch die Wörter „be-

kannt gegeben“ ersetzt.‘ 

b) Folgende Nummer 5 ist anzufügen: 

‚5. In § 63 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Zustellung“ durch das Wort 

„Bekanntgabe“ ersetzt.‘ 

Begründung: 

Zur Änderung von § 10 Absatz 3 Satz 8: 

Die Umsetzung in § 10 Absatz 3 Satz 8 BImSchG geht über das europarecht-
lich Geforderte hinaus, indem „Jedermann“ die Möglichkeit eröffnet wird, 
Einwendungen zu erheben. Durch die Erweiterung des möglichen Kreises der 
Einwender werden in einem Teil der Genehmigungsverfahren zahlreiche Ein-
wendungen erhoben, die durch die erforderliche Prüfung zusätzliche Arbeit in 
der Genehmigungsbehörde und damit Verzögerungen hervorrufen. 

In ersten Genehmigungsverfahren ist derzeit festzustellen, dass bis zu mehreren 
tausend durch KI generierte Einwendungen erhoben werden. Da diese aufgrund 
der jeweils geringfügigen Abweichungen im Text einzeln zu prüfen sind, wird 
hierdurch – anders als in bisherigen Masseneinwendungen mit Unterschrifts-
listen – sehr hoher Arbeitsaufwand hervorgerufen, der zu Verzögerungen nicht 
nur in dem betreffenden Genehmigungsverfahren, sondern auch in anderen 
Genehmigungsverfahren führt. Bei einer Eingrenzung des Personenkreises, der 
Einwendungen erheben kann auf die von einem Vorhaben Betroffenen, kann 
hier zumindest eine Reduzierung von Arbeit erreicht werden. 

Zudem würde eine Harmonisierung mit anderen Vorschriften (§§ 17 und 19 
BImSchG, § 18 12. BImSchV) erfolgen. 

Zur Änderung von § 10 Absatz 4 Nummer 3: 

Der Erörterungstermin ist nur fakultativ nach Ermessensentscheidung der  
Genehmigungsbehörde oder auf Antrag des Antragstellers durchzuführen. Die 
Durchführung eines Erörterungstermins ist damit nicht mehr der Regelfall in 
allen Genehmigungsverfahren, sondern ist nur noch in einem kleineren Teil der 
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Genehmigungsverfahren erforderlich. Dies dient insbesondere der Verfahrens-
beschleunigung vor allem für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. 

Die Bestimmung eines Erörterungstermins bedingt die Reservierung von  
Räumen und Technik sowie personelle Vorkehrungen bei der Genehmigungs-
behörde und beteiligten Behörden für einen festgelegten Termin schon zum 
Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung. Dies verursacht Verwaltungsauf-
wand und Kosten, obwohl in einer Mehrzahl der Verfahren absehbar kein  
Erörterungstermin erforderlich sein wird. In der Vergangenheit mussten auf-
grund der derzeit geltenden Regelung häufig Erörterungstermine abgesagt oder 
verlegt werden, wenn keine oder eine große Anzahl von Einwendungen er-
hoben wurden. Die dafür erforderlichen erneuten Bekanntmachungen führen 
zusätzlich zu Verzögerungen im Verfahren und gegebenenfalls auch zu Enttäu-
schungen in der interessierten Öffentlichkeit. 

Daher sollte die Bestimmung eines Erörterungstermins noch nicht mit der Be-
kanntmachung des Vorhabens erfolgen. Im Bekanntmachungstext sollte ledig-
lich auf die Möglichkeit der Durchführung eines Erörterungstermins hingewie-
sen werden und darauf, dass dieser gegebenenfalls öffentlich bekanntgemacht 
wird. 

Zur Aufhebung von § 10 Absatz 5 Satz 8: 

Nach § 10 Absatz 5 Satz 8 BImSchG hat die zuständige Behörde ihre Auf-
sichtsbehörde über jede Fristüberschreitung bei Stellungnahmen zu infor-
mieren. Die Vorschrift ist überflüssig, da die Fachaufsicht über die jeweils zu-
ständigen Genehmigungsbehörden und beteiligten Behörden in den Landes-
organisationsgesetzen der Länder geregelt ist. Die dortigen Regelungen enthal-
ten ausreichende und effiziente Instrumente, um die ordnungsgemäße Recht- 
und Zweckmäßigkeit der Bearbeitung von Genehmigungsverfahren zu über-
wachen. Die Fachaufsicht wird auch in angemessener Weise ausgeübt. 

Die Ausführungen der Länder im Rahmen des Paktes für Beschleunigung bele-
gen, dass in den Ländern ausreichende Informationen über Hinderungsgründe 
für eine zügige Bearbeitung von Genehmigungsverfahren vorliegen. Diese be-
stehen vor allem in der angespannten Personalsituation in Genehmigungs-
behörden und beteiligten Behörden, die durch den andauernden Fachkräfte-
mangel und angespannte Haushaltslage in Ländern und Kommunen mittel-
fristig noch zunehmen wird. Leider wurde eine Beteiligung des Bundes zur 
Verbesserung der personellen Ausstattung im Rahmen des Pakts für Beschleu-
nigung bisher nicht umgesetzt. 

Vor dem Hintergrund der sehr knappen personellen Ressourcen in Behörden ist 
eine zusätzliche Berichtspflicht gegenüber der Aufsichtsbehörde nicht zielfüh-
rend. Für das Erstellen und Übermitteln der Informationen werden Arbeits-
kapazitäten gebunden, die besser für die Bearbeitung von Genehmigungen 
selbst genutzt werden sollten. Eine Beschleunigung kann durch die Regelung 
nicht erreicht werden, so dass auf die Berichtspflicht verzichtet werden sollte. 

Zur Änderung von § 10 Absatz 4 Nummer 4, Absatz 7, Absatz 8 Satz 1 und 
Satz 8 sowie § 63 Absatz 2 Satz 1: 

Der neue § 10a Absatz 5 schreibt in Umsetzung von Artikel 16 Absatz 3 Satz 7 
der Richtlinie (EU) 2018/2001 die elektronische Durchführung des Genehmi-
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gungsverfahrens vor. Aus der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass der 
neue § 10a Absatz 5 BImSchG an dem Schriftform- und Zustellungserfordernis 
nach § 10 Absatz 7 nichts ändert. Denn in der Begründung heißt es, dass § 3a 
Absatz 2 und 3 VwVfG eine elektronische Ersatzmöglichkeit für die durch 
§ 10 Absatz 7 Satz 1 BImSchG angeordnete Schriftform bietet. Nach § 10 Ab-
satz 7 BImSchG wird der Genehmigungsbescheid schriftlich erlassen und an 
den Antragsteller und Personen, die Einwendungen erhoben haben, zugestellt. 
Das geschieht bisher in der Praxis durch ein unterschriebenes Dokument, das 
über die Post zugestellt wird. Die Zustellung an den Antragsteller kann nicht 
durch öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Absatz 8 BImSchG ersetzt wer-
den. 

Die Schriftform eines Bescheids kann nach § 3a Absatz 2 und 3 Nummer 3 
VwVfG jedoch nur durch eine qualifizierte elektronische Signatur, ein qualifi-
ziertes elektronisches Siegel oder Versendung einer De-Mail-Nachricht ersetzt 
werden. Nach § 5 Absatz 5 und § 5a VwZG kann ein Bescheid nur elektronisch 
zugestellt werden, wenn der Empfänger einen Zugang für Dokumente mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur eröffnet oder ein De-Mail-Postfach be-
sitzt. Beide Optionen sind für den Empfänger freiwillig, da sie mit erheblichen 
Kosten und einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden sind. Unter-
nehmen verfügen in der Regel nicht über ein De-Mail-Postfach oder einen Zu-
gang für elektronisch signierte Dokumente. Eine unkomplizierte elektronische 
Zustellung ist nach der gegenwärtigen gesetzlichen Regelung nicht möglich.  

Durch das Schriftform- und Zustellungserfordernis in § 10 Absatz 7 BImSchG 
wird das Genehmigungsverfahren für Anlagen nach § 10a Absatz 1 BImSchG 
somit für Unternehmen erheblich komplizierter und teurer, wenn nunmehr im 
neuen § 10a Absatz 5 BImSchG ein elektronisches Genehmigungsverfahren 
vorgeschrieben ist. Es erfordert einen hohen finanziellen, zeitlichen und büro-
kratischen Aufwand für Antragsteller, Einwender und Behörden, diese elektro-
nischen Zugänge zu eröffnen oder elektronischen Dokumente zu erstellen und 
zuzustellen. Da es sich bei dem Genehmigungsbescheid um einen für den  
Antragsteller begünstigenden Verwaltungsakt handelt, ist aus Nachweisgrün-
den ein Schriftform- und Zustellungserfordernis nicht erforderlich. Durch die 
vorgeschlagene Änderung wird eine unkomplizierte elektronische Bekanntgabe 
an Antragsteller und Einwender ermöglicht. Das Schriftformerfordernis wird 
um die Möglichkeit einer einfachen elektronischen Form ergänzt. Das Zustel-
lungserfordernis entfällt. Die Bekanntgabe des schriftlichen oder elektroni-
schen Genehmigungsbescheides richtet sich dann nach § 41 Absatz 2 Satz 1 
und 2 VwVfG. Danach gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt am dritten Tag 
nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Ein Verwaltungsakt, der elek-
tronisch übermittelt wird, gilt am dritten Tag nach der Absendung als bekannt 
gegeben. 
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24. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 10a Absatz 4 BImSchG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verfahren die in § 10a Absatz 4 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes enthaltenen Sonderregelungen für das Genehmi-

gungsverfahren bei Vorhaben nach der Richtlinie (EU) 2018/2001 unmittelbar 

in die Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) 

aufzunehmen. 

Begründung: 

Es wird aus Gründen der Rechtssystematik als sinnvoll erachtet, die in § 10a 
Absatz 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes enthaltene Anwendung von 
Maßgaben nach der Verordnung über das Genehmigungsverfahren nicht im 
Bundes-Immissionsschutzgesetz, sondern unmittelbar in der vorgenannten 
Verordnung zu verorten. 

 

25. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 10a Absatz 4  Satz 1 Nummer 1, 

           Nummer 2 Buchstaben a und b BImSchG) 

In Artikel 2 Nummer 3 ist § 10a Absatz 4 Satz 1 wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 1 sind die Wörter „oder Nummer 5“ zu streichen. 

b) In Nummer 2 Buchstabe a und Buchstabe b sind jeweils die Wörter „oder 

Nummer 5“ zu streichen. 

Begründung: 

Vorhaben in einem Beschleunigungsgebiet nach § 2 Nummer 5 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes sind nicht nach § 4 Absatz 1 BImSchG geneh-
migungsbedürftig. Beschleunigungsgebiete für Solarenergie nach § 249c 
BauGB oder § 29 ROG betreffen Vorhaben zur Nutzung solarer Strahlungs-
energie. Die Errichtung und der Betrieb von Solaranlagen ist nicht in der 
4. BImSchV aufgeführt. 
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26. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 10a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 BImSchG) 

In Artikel 2 Nummer 3 ist in § 10a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 der Halbsatz 

„ , in den Fällen des Absatzes 2 über die einheitliche Stelle,“ zu streichen. 

Begründung: 

Die Regelung ist nicht erforderlich und erschwert die Lesbarkeit. Die Strei-
chung stellt eine redaktionelle Anpassung dar, die die Rechtsanwendung er-
leichtert. Die Abwicklung über die einheitliche Stelle ergibt sich als Rechts-
folge unmittelbar aus Absatz 2. Eine entsprechende zusätzliche Anordnung für 
einzelne Verfahrensschritte ist nicht erforderlich und birgt darüber hinaus die 
Gefahr von Unklarheiten, wenn sie nicht durchgängig erfolgt. 

 

27. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 10a Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 BImSchG) 

In Artikel 2 Nummer 3 ist § 10a Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 zu streichen. 

Begründung: 

Die Regelung ist nicht erforderlich. Die Streichung stellt eine redaktionelle 
Anpassung dar, die die Rechtsanwendung erleichtert. § 7 Absatz 2 Satz 1 der 
Verordnung über das Genehmigungsverfahren weist einen entsprechenden Re-
gelungsgehalt auf und ist aufgrund der Verweisung des § 10a Absatz 1 Satz 1 
Halbsatz 1 anwendbar. Des Weiteren wird durch die Streichung klargestellt, 
dass auch die Angabe des Vollständigkeitsdatums und der zu beteiligenden 
Behörden erforderlich ist. Denn Nummer 3 könnte dahingehend verstanden 
werden, dass für Anlagen nach Absatz 1 eine von § 7 Absatz 2 Satz 1 der Ver-
ordnung über das Genehmigungsverfahren abweichende Regelung getroffen 
werden soll. 

 

28. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 10a Absatz 4 Satz 2 BImSchG) 

In Artikel 2 Nummer 3 ist § 10a Absatz 4 Satz 2 zu streichen. 

Begründung: 

Die Regelungen des Satzes 2 sind nicht erforderlich, erschweren aufgrund der 
ähnlich lautenden Regelungen in § 7 Absatz 1 Satz 3 die Anwendung und kön-
nen sich verzögernd auf das Verfahren auswirken.  
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Der Verweis des § 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 auf § 7 der Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren ist ausreichend. Gegenüber den Regelungen des 
zu streichenden Satzes 2 führen die Regelungen des § 7 Absatz 1 Satz 3 der 
Verordnung über das Genehmigungsverfahren zur Verfahrensbeschleunigung 
und sind daher auch im Hinblick auf Artikel 16 Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie 
(EU) 2023/2413 europarechtskonform. Die Aufforderung zur Antragsergän-
zung hat nach § 7 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung über das Genehmigungsver-
fahren unverzüglich zu erfolgen und nicht erst innerhalb der Prüffrist. Darüber 
hinaus erfordert § 7 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren die Festsetzung einer angemessenen Frist zur Ergänzung. Dabei sind 
auch das Interesse an einem zügigen Verfahren und § 20 Absatz 2 Satz 2 der 
Verordnung über das Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Demgegen-
über erfordert die Aufforderung zu unverzüglicher Ergänzung keine konkrete 
Fristsetzung. 

 

29. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 10a Absatz 4 Satz 3 BImSchG) 

In Artikel 2 Nummer 3 ist § 10a Absatz 4 Satz 3 zu streichen. 

Begründung: 

Die Regelung ist unklar und nicht erforderlich. Für Antragsteller und für die 
Genehmigungsbehörde muss der Zeitpunkt des Beginns der Genehmigungsfrist 
eindeutig erkennbar sein. Der Beginn spätestens mit Erklärung der Vollstän-
digkeit gewährleitstet diese Eindeutigkeit nicht. Vielmehr ist der Verweis des 
§ 10a Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 auf § 7 der Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren hierfür geeignet und auch ausreichend. Aus § 7 der Verord-
nung über das Genehmigungsverfahren in Verbindung mit § 10 Absatz 6a 
Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz als höherrangiges Recht ergibt sich der 
Fristbeginn im Zeitpunkt, in dem der Antrag und die Unterlagen vollständig 
sind. Da dieser Zeitpunkt noch vor der Erklärung der Vollständigkeit liegt, 
führt dies zur Verfahrensbeschleunigung und ist daher auch im Hinblick auf 
Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2023/2413 europarechtskon-
form. 

 

30. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 10a Absatz 5 BImSchG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob und 

welcher weiteren Anpassungen des Bundesrechts es bedarf, um die Verpflich-

tung zur elektronischen Durchführung des Genehmigungsverfahrens ab dem 

21. November 2025 in Bezug auf die Verpflichtung zur Zustellung des Geneh-

migungsbescheids umzusetzen. 
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Begründung: 

In der Begründung zu § 10a Absatz 5 BImSchG wird zur elektronischen 
Durchführung des Genehmigungsverfahrens auf die 9. BImSchV und die Mög-
lichkeiten des § 3a Absatz 2 und 3 VwVfG zur Ersetzung der Schriftform des 
Genehmigungsbescheids verwiesen. Nach § 10 Absatz 7 Satz 1 BImSchG ist 
der Genehmigungsbescheid indes nicht nur schriftlich zu erlassen, sondern 
auch dem Antragsteller und den Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
zuzustellen. Für die ablehnende Entscheidung gilt § 10 Absatz 7 BImSchG 
nach § 20 Absatz 3 Satz 1 9. BImSchV entsprechend. 

Die Möglichkeiten der elektronischen Zustellung nach dem Verwaltungszustel-
lungsgesetz sind begrenzt:  

 eine elektronische Zustellung gegen Empfangsbekenntnis ist nach § 5 Ab-
satz 4 VwZG nur an einen begrenzten Empfängerkreis möglich,  

 die elektronische Zustellung nach § 5 Absatz 5 VwZG setzt nach dessen 
Satz 1 die Zugangseröffnung durch den Empfänger voraus und verlangt 
nach dessen Satz 3 die qualifiziert elektronische Signierung des zu über-
mittelnden Dokument – die Ersetzung der Schriftform nach § 3a Absatz 3 
Nummer 3 Buchstabe a VwVfG scheidet damit aus –,  

 § 5a VwZG setzt die Nutzung der De-Mail voraus.  

Ob, sofern möglich, eine postalische oder Behördenzustellung eines den  
Genehmigungsbescheid als elektronischen Dokument enthaltenen Speicher-
mediums eine sinnvolle Umsetzung der elektronischen Verfahrensdurchfüh-
rung wäre, erscheint zumindest zweifelhaft. 

Die Zustellung des Genehmigungsbescheids richtet sich nach den Vorschriften 
der Landes-Verwaltungszustellungsgesetze. Sofern diese nicht auf das Verwal-
tungszustellungsgesetz verweisen, enthalten sie diesem Gesetz zumindest ver-
gleichbare Regelungen. Dass die Länder bis zum 21. November 2025 im  
Landesrecht zur Umsetzung von § 10a Absatz 5 BImSchG jeweils eigenstän-
dige Regelungen treffen müssten, erscheint der Sache nicht dienlich, sodass 
sich eine Bundesregelung anbietet. 

Im Hinblick auf den Antragsteller scheint es denkbar, diesen im Anwendungs-
bereich des § 10a BImSchG zur Eröffnung eines elektronischen Zugangs für 
die elektronische Zustellung zu verpflichten und Regelungen für den Fall der 
fehlenden Zugangseröffnung für die elektronische Zustellung vorzusehen, zum 
Beispiel – entsprechende Zugangseröffnung vorausgesetzt – die elektronische 
Bekanntgabe. 

In Bezug auf die Zustellung an die Personen, die Einwendungen erhoben  
haben, dürfte eine elektronische Zustellung regelmäßig mangels Zugangseröff-
nung nicht möglich sein und eine Verpflichtung hierzu wohl vielfach unver-
hältnismäßig. Es erscheint nicht sicher, ob ein Rückgriff auf § 10 Absatz 8 
BImSchG im Hinblick auf Artikel 16 Absatz 3 Satz 7 der geänderten Richtlinie 
(EU) 2018/2001 möglich ist. 
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31. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 10a Absatz 6 – neu – BImSchG) 

In Artikel 2 Nummer 3 ist dem § 10a folgender Absatz anzufügen: 

„(6) Das Genehmigungsverfahren für das Repowering von Anlagen in  

einem Beschleunigungsgebiet nach § 2 Nummer 4 des Windenergieflächen-

bedarfsgesetzes darf sechs Monate nicht überschreiten. Bei außergewöhnlichen 

Umständen, insbesondere bei wesentlichen Auswirkungen des Repowering-

Projekts auf das Netz, kann die Frist um bis zu drei Monate verlängert werden. 

Der Antragsteller ist über die außergewöhnlichen Umstände zu unterrichten.“ 

Begründung: 

Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung dürfen nach § 10 Absatz 6a BImSchG 
sieben Monate dauern, die um jeweils drei Monate wegen der besonderen 
Schwierigkeit der Prüfung oder Umständen, die der Antragsteller zu vertreten 
hat, verlängert werden kann. Artikel 16a Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2018/2001 schreibt bei Repowering-Vorhaben in Beschleunigungsgebieten  
eine Höchstdauer von sechs Monaten vor, mit einer Verlängerungsmöglichkeit 
um drei Monate, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, insbesondere 
aus übergeordneten Sicherheitsgründen bei wesentlichen Auswirkungen eines 
Repowering-Projekts auf das Netz. Über die außergewöhnlichen Umstände ist 
der Projektträger zu informieren. 

 

32. Zu Artikel 2a – neu – (§ 10 Absatz 1 Satz 8a – neu –, 

 Satz 8b – neu – 9. BImSchV) 

Nach Artikel 2 ist folgender Artikel 2a einzufügen: 

‚Artikel 2a 

Änderung der Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV 

In § 10 Absatz 1 der Verordnung über das Genehmigungsverfahren in der  

Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), die zuletzt 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Juli 2024 (BGBl. I Nr. 225) geändert  

worden ist, werden nach Satz 8 folgende Sätze eingefügt:  

„Die Auslegung ist dadurch zu bewirken, dass die Dokumente auf einer Inter-

netseite der Gemeinden, in denen sich das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, 

zugänglich gemacht werden. Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine 

leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt.“ ‘ 
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Begründung: 

Klarstellung des Gewollten. Zur Vermeidung von verfahrensverzögernden 
Diskussionen im Hinblick auf die Auslegung von Dokumenten bei UVP-
pflichtigen Vorhaben ist klarzustellen, dass die Auslegung der Dokumente in 
den Gemeinden entsprechend der Auslegung nach Satz 3 und 4 des § 10  
Absatz 1 der 9. BImSchV erfolgt.  

 

33. Zu Artikel 4 Nummer 2a – neu – (§ 6 Absatz 4 Satz 1a – neu – BauGB)  

In Artikel 4 ist nach Nummer 2 folgende Nummer einzufügen:  

‚2a.  In § 6 Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

„Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 ist abweichend von Satz 1 

über die Genehmigung innerhalb von drei Monaten zu entscheiden, 

wenn Solarenergiegebiete im Sinne des § 249b dargestellt werden.“ ‘ 

Begründung: 

Mit der Einführung der Sonderregelungen für Solarenergiegebiete ist eine ab-
weichende Genehmigungsfrist für Flächennutzungspläne für Solarenergie-
gebiete im Sinne des § 249b BauGB zu regeln. Mit der Digitalisierungsnovelle 
wurde die in § 6 Absatz 4 BauGB geregelte Genehmigungsfrist von drei Mona-
ten auf einen Monat verkürzt. Die Monatsfrist ist bereits jetzt in vermehrten 
Fällen nicht haltbar, sodass Fristverlängerungen nach § 6 Absatz 4 Satz 2 
BauGB beantragt werden. Durch die neue Funktion des Flächennutzungsplans 
im Bereich der Solarenergie und die stärkere Bedeutung für die unmittelbare 
Vorhabenzulassung ergibt sich eine unterschiedliche Berücksichtigung der  
Belange an den Ausgleich, an die Abwägung und auch an die Detailtiefe der 
Umweltprüfung. Bedingt durch dieses „neue“ Plangefüge ist davon auszuge-
hen, dass sich auch der Prüfaufwand in diesen Genehmigungsverfahren erhöht; 
zumindest in der Übergangszeit bis sich der Flächennutzungsplan für Solar-
energie etabliert und in der Praxis eingespielt hat. Hierauf soll mit der abwei-
chenden Genehmigungsfrist von drei Monaten für einen befristeten Zeitraum 
bis zum 31. Dezember 2027 reagiert werden. Konsequenterweise wird auch die 
Möglichkeit zur Fristverlängerung entsprechend angepasst. Nur so kann  
gewährleistet werden, dass die Flächennutzungspläne für Solarenergiegebiete 
einer ausreichenden Kontrolle der höheren Verwaltungsbehörde unterliegen 
und der Wille des Gesetzgebers rechtsicher umgesetzt wird.  
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34. Zu Artikel 4 Nummer 3 (§ 245e Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 

          Nummer 2, 

 Nummer 5 (§ 249 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, 

          Nummer 2 BauGB) 

Artikel 4 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 3 ist § 245e Absatz 3 Satz 1 wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 1 ist die Zahl „24“ durch die Zahl „48“ zu ersetzen. 

bb) In Nummer 2 ist das Wort „Zweifache“ durch das Wort „Fünffache“ zu 

ersetzen. 

b) In Nummer 5 ist § 249 Absatz 3 Satz 1 wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 1 ist die Zahl „24“ durch die Zahl „48“ zu ersetzen. 

bb) In Nummer 2 ist das Wort „Zweifache“ durch das Wort „Fünffache“ zu 

ersetzen. 

Begründung: 

Nach § 16b Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 und 2 BImSchG liegt ein Repowering 
vor, wenn die neue Anlage innerhalb von 48 Monaten nach dem Rückbau der 
Bestandsanlage errichtet wird und der Abstand zwischen Bestandsanlage und 
der neuen Anlage höchstens das Fünffache der Gesamthöhe der neuen Anlage 
beträgt. Auf die Regelung in § 16b BImSchG nimmt die Gesetzesbegründung 
ausdrücklich Bezug. 

 

35. Zu Artikel 4 Nummer 5 Buchstabe b (§ 249 Absatz 6 Satz 3, 4 BauGB), 

        Buchstabe d – neu – (§ 249 Absatz 11 – neu – BauGB) 

Artikel 4 Nummer 5 ist wie folgt zu ändern: 

a) Buchstabe b ist zu streichen. 

b) Folgender Buchstabe ist anzufügen: 

‚d) Dem § 249 wird folgender Absatz angefügt: 

  „(11) Bei der Ausweisung von Windenergiegebieten kann in dem 

Plan bestimmt werden, dass Vorhaben zur Speicherung von Energie mit 

Ausnahme unterirdischer Wärmespeicher ebenfalls als Vorhaben nach 

§ 35 Absatz 1 Nummer 5 gelten, wenn sie  
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1. weder planfeststellungs- noch plangenehmigungsbedürftig sind und  

2. im räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen mit einer Anlage, 

die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie 

dient, und gegenüber dieser eine dienende Funktion aufweisen.  

Die Art und das Maß der Vorhaben nach Satz 1 können im Plan näher 

bestimmt werden. Die Anrechenbarkeit der Windenergiegebiete nach 

§ 4 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes bleibt unberührt.“ ‘ 

Begründung: 

Die Neuregelung der Bundesregierung zu Energiespeicheranlagen in Kombina-
tion mit Windenergieanlagen soll die Anwendung der Erleichterungen des § 6b 
WindBG auf solche Kombinationen ermöglichen. Innerhalb der ausgewiesenen 
Windenergiegebiete sollen die gesetzlich geregelten Energiespeicheranlagen 
als privilegierte Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB gelten, sofern 
der Plangeber dies bestimmt. Diese Neuregelung steht in keinem inhaltlichen 
Zusammenhang mit dem bisherigen § 249 Absatz 6 BauGB, der der Planerhal-
tung nach Umstellung auf die Positivplanung dient. Aus diesem Grund soll die 
Regelung zu den Energiespeicheranlagen aus dem vorgesehenen § 249 Ab-
satz 6 BauGB in einen neuen Absatz 11 verschoben werden. 

Gleichzeitig soll gesetzlich klargestellt werden, dass auch im Falle einer plane-
risch bestimmten Zulässigkeit von bestimmten Energiespeicheranlagen in den 
Windenergiegebieten die Eigenschaft als Windenergiegebiet (§ 2 Nummer 1 
WindBG) und auch die Anrechenbarkeit nach § 4 WindBG erhalten bleibt (vgl. 
§ 249 Absatz 11 Satz 3 (neu) BauGB). 

 

36. Zu  Artikel 4 Nummer 6 und 

   Artikel 6 Nummer 4  (§ 249a Absatz 1 Satz 2 und  

          § 249c Absatz 1 Satz 2 BauGB sowie 

          § 28 Absatz 2 Satz 1 und  

          § 29 Absatz 2 Satz 1 ROG) 

Der Bundesrat bittet, zum Beispiel im Rahmen des angekündigten Leitfadens zu 

den Regeln für Minderungsmaßnahmen, bundeseinheitliche Standards für die 

Festlegung von Beschleunigungsgebieten in Zusammenhang mit den gebiets-

bezogenen Ausnahmeregelungen gemäß § 249a Absatz 1 Satz 2 und § 249c Ab-

satz 1 Satz 2 BauGB sowie § 28 Absatz 2 Satz 1 und § 29 Absatz 2 Satz 1 ROG 

festzulegen. 
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Begründung: 

Ein Ländervergleich zeigt, dass im Hinblick auf den Natur- und Artenschutz 
bereits bei der Ausweisung der Windenergiegebiete nach § 3 WindBG unter-
schiedliche Methoden und Standards angewendet werden. Ziel sollte dem-
gegenüber eine bundeseinheitliche und rechtssichere konkrete Definition der 
vorgesehenen Gebietsausschlüsse sein, denn naturschutzrechtliche Klagen 
könnten dem gewünschten Beschleunigungseffekt entgegenwirken. Im Rah-
men zum Beispiel des angekündigten Leitfadens zu den Regeln für Minde-
rungsmaßnahmen sollten daher bundeseinheitliche Standards festgelegt  
werden, wo Beschleunigungsgebiete nicht beziehungsweise nur unter einer  
erweiterten Prüfung festgelegt werden können. Beispielsweise im Hinblick auf 
die Natura 2000-Gebiete sollte ein Prüfradius um diese Gebiete definiert, und 
es sollte ein Prüfschema zur Ermöglichung von Beschleunigungsgebieten in-
nerhalb dieser Radien vorgegeben werden. Der Radius ist ebenfalls für die 
nach § 6a WindBG bereits als Beschleunigungsgebiete erklärten bestehenden 
Windenergiegebiete relevant. Auch hinsichtlich von Gebieten mit landesweit 
bedeutendem Vorkommen einer durch den Ausbau der Windenergie betroffe-
nen Art sollte für Beschleunigungsgebiete ein Prüfschema orientiert an § 45b 
BNatSchG festgelegt werden. Diese Prüfung geht einher mit der Festlegung 
von Minderungsmaßnahmen und bedeutet daher keinen zusätzlichen Aufwand. 
Laut Gesetzesbegründung kommt es für Beschleunigungsgebiete gerade darauf 
an, ob die Verwirklichung des Zugriffsverbots gemäß § 44 Absatz 1 Nummern 
1 bis 3 BNatSchG zu erwarten ist. Dichtezentren beziehungsweise Schwer-
punktvorkommen können im Hinblick auf das Vorkommen einer geschützten 
Art ein Indiz darstellen, eignen sich aber nicht für eine bundeseinheitliche 
Ausweisung der Beschleunigungsgebiete und damit eine richtlinienkonforme 
Umsetzung, da das Vorgehen bei der Ermittlung der Dichtezentren und 
Schwerpunktvorkommen im Hinblick auf die Schwellenwerte beim Popula-
tionsschutz und die angewandten Berechnungsmethoden zu unterschiedlich ist. 

 

37. Zu Artikel 4 Nummer 6 (§ 249a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BauGB) 

In Artikel 4 Nummer 6 sind in § 249a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 die Wörter 

„oder Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten“ durch die Wörter 

„ , Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten oder Nationale Natur-

monumente“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Nach § 24 Absatz 4 Satz 2 BNatSchG sind Nationale Naturmonumente wie 
Naturschutzgebiete zu schützen. Daher unterliegen auch Nationale Natur-
monumente dem Schutzregime des § 23 Absatz 2 BNatSchG und insbesondere 
dem dort geregelten „absoluten“ Veränderungsverbot. Der Gesetzentwurf 
nimmt Naturschutzgebiete als Ausschlussgebiete für die Beschleunigungs-
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gebiete für die Windenergie an Land aus. Aufgrund der gesetzlichen Wertung 
im BNatSchG ist es folgerichtig, auch hier Nationale Naturmonumente als 
Ausschlussgebiete für die Beschleunigungsgebiete festzulegen. 

Der Gesetzentwurf kommt der gesetzlichen Regelung in § 24 Absatz 4 Satz 2 
BNatSchG in § 249c Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bereits nach und nimmt für 
die dortigen Beschleunigungsgebiete für die Solarenergie Nationale Natur-
monumente, im geregelten Umfang, aus, da diese Gebiete grundsätzlich als 
ökologisch sensibel eingeschätzt werden. Eine Differenzierung zwischen Be-
schleunigungsgebieten für die Windenergie und die Solarenergie zu Nationalen 
Naturmonumenten nimmt der Gesetzentwurf nicht vor.  

 

38. Zu Artikel 4 Nummer 6 (§ 249a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BauGB), 

  Artikel 6 Nummer 4 (§ 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ROG)  

Der Gesetzentwurf ist wie folgt zu ändern: 

a) In Artikel 4 Nummer 6 ist § 249a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wie folgt zu 

fassen:  

„2. Gebiete mit landesweit bedeutendem Vorkommen mindestens einer 

durch den Ausbau der Windenergie betroffenen europäischen Vogelart, 

einer in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Art oder 

einer Art, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 

des Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt ist; diese Gebiete können auf 

der Grundlage vorhandener Daten zu bekannten Artvorkommen  

oder zu besonders geeigneten Lebensräumen ermittelt werden.“ 

b) In Artikel 6 Nummer 4 ist § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wie folgt zu  

fassen:  

„2. Gebiete mit landesweit bedeutendem Vorkommen mindestens einer 

durch den Ausbau der Windenergie betroffenen europäischen Vogelart, 

einer in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Art oder 

einer Art, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 

des Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt ist; diese Gebiete können auf 

der Grundlage vorhandener Daten zu bekannten Artvorkommen  

oder zu besonders geeigneten Lebensräumen ermittelt werden.“ 
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Begründung: 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bei der Ausweisung von Beschleunigungs-
gebieten für die Windenergie an Land bestimmte, ökologisch sensible Gebiete 
von der Windenergienutzung ausgeschlossen bleiben. Der Entwurf nennt dies-
bezüglich unter anderem Gebiete mit landesweit bedeutsamen Vorkommen von 
Arten gemäß § 7 Absatz 2 Nummer14 BNatSchG. Der Verweis auf die Num-
mer 14 ist nicht sachgerecht, da auf diese Weise Artenschutzkategorien mit 
einbezogen würden, die über den in der Richtlinie (EU) 2023/2413 angelegten 
Prüfrahmen weit hinausgehen. Dies betrifft zum einen die in Buchstabe a der 
Norm genannten Arten des Anhang A der EU-Artenschutzverordnung, die den 
internationalen Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten regelt, der hier 
nicht von Belang ist. Buchstabe c bezieht sich auf die nach der Bundesarten-
schutzverordnung „nur“ national streng geschützten Arten, die großenteils  
keiner europarechtlichen Schutzkategorie (europäische Vogelarten oder FFH-
Anhang IV) unterliegen. Hierzu zählen unter anderem über 100 wirbellose 
Tierarten (vor allem Schmetterlinge, Käfer, Heuschrecken) sowie über 20 
Pflanzenarten. Keine dieser nur national streng geschützten Arten wird im 
Rahmen einer „klassischen“ artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Ab-
satz 1 BNatSchG betrachtet. Vor diesem Hintergrund sollten bei der Auswei-
sung von Beschleunigungsgebieten nur diejenigen Schutzkategorien mit einbe-
zogen werden, die in Anlehnung an den Wortlaut des § 44 Absatz 5 BNatSchG 
im Zusammenhang mit der Artenschutzprüfung zu betrachten sind, namentlich 
die europäischen Vogelarten, die FFH-Anhang-IV-Arten sowie die (bislang 
nicht konkretisierten) nationalen Verantwortungsarten. 

 

39. Zu Artikel 4 Nummer 6 (§ 249a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BauGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 

Konkretisierung erfolgen kann, was in Artikel 4 Nummer 6  

a) in § 249a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 (erster Halbsatz) mit der Formulierung 

„landesweit bedeutende Vorkommen“  

und 

b) in § 249a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 (zweiter Halbsatz) mit der Formulie-

rung „besonders geeigneten Lebensräumen“  

gemeint ist. 
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Begründung: 

Die zitierten, im Gesetzentwurf verwendeten Begrifflichkeiten sind sehr allge-
mein gehalten und lassen in der Verwaltungspraxis keine eindeutige Auslegung 
zu. Für den Vollzug ist jedoch jeweils eine klare Definition erforderlich, um 
eine gleichmäßige Verwaltungspraxis sicherzustellen. 

 

40. Zu Artikel 4 Nummer 6 (§ 249a Absatz 2 Satz 1 BauGB), 

  Artikel 6 Nummer 4 (§ 28 Absatz 4 Satz 1 ROG) 

Der Gesetzentwurf ist wie folgt zu ändern: 

a) In Artikel 4 Nummer 6 sind in § 249a Absatz 2 Satz 1 nach dem Wort 

„wirksame“ die Wörter „und verhältnismäßige“ einzufügen. 

b) In Artikel 6 Nummer 4 sind in § 28 Absatz 4 Satz 1 nach dem Wort „wirk-

same“ die Wörter „und verhältnismäßige“ einzufügen. 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Es sollte im Gesetzestext klargestellt werden, dass – soweit eine Vorabbewer-
tung möglich ist – Regeln für Minderungsmaßnahmen dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit Rechnung tragen müssen. Diese Klarstellung dient der Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2018/2001, die Maßnahmen auf das Verhältnis-
mäßige begrenzt und entspricht auch den Regelungen in Absatz 7 sowie § 6 
Absatz 1 WindBG. 

Zu Buchstabe b: 

Es sollte im Gesetzestext klargestellt werden, dass – soweit eine Vorabbewer-
tung möglich ist – Regeln für Minderungsmaßnahmen dem Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit Rechnung tragen müssen. 

 

41. Zu Artikel 4 Nummer 6 (§ 249a Absatz 2 Satz 1 BauGB), 

  Artikel 6 Nummer 4 (§ 28 Absatz 4 Satz 1 ROG) 

Der Gesetzentwurf ist wie folgt zu ändern: 

a) In Artikel 4 Nummer 6 sind in § 249a Absatz 2 Satz 1 nach dem Wort  

„Anlagen“ die Wörter „im Sinne des § 6b Absatz 1 des Windenergie-

flächenbedarfsgesetzes“ einzufügen. 
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b) In Artikel 6 Nummer 4 sind in § 28 Absatz 4 Satz 1 nach dem Wort  

„Anlagen“ die Wörter „im Sinne des § 6b Absatz 1 des Windenergie-

flächenbedarfsgesetzes“ einzufügen. 

Begründung: 

Die Ergänzung ist notwendig, damit deutlich normiert ist, für welche Arten von 
Anlagen bei der Darstellung der Beschleunigungsgebiete geeignete Regeln für 
wirksame Minderungsmaßnahmen darzustellen sind. Gemeint sind alle An-
lagen im Sinne des § 6b Absatz 1 Nummern 1 bis 3 WindBG (Windenergie-
anlagen an Land, zugehörige Nebenanlagen und Energiespeicheranlagen am 
selben Standort). Da die in der Vorschrift genannten Anlagen unter das  
Genehmigungsregime des § 6b WindBG fallen, sind auch hierzu Regeln für 
Minderungsmaßnahmen in den Plan aufzunehmen. 

 

42. Zu Artikel 4 Nummer 6 (§ 249a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 BauGB), 

  Artikel 6 Nummer 4 (§ 28 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 ROG)  

Der Gesetzentwurf ist wie folgt zu ändern: 

a) In Artikel 4 Nummer 6 ist § 249a Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 wie folgt zu 

fassen:  

„2. europäische Vogelarten, in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführte Arten oder Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt sind 

und“ 

b) In Artikel 6 Nummer 4 ist § 28 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 wie folgt zu  

fassen:  

„2. europäische Vogelarten, in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführte Arten oder Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt sind 

und“ 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf sieht vor, die Umweltprüfung von Beschleunigungsgebieten 
auf bestimmte mögliche negative Umweltauswirkungen zu beschränken.  
Gegenstand der Prüfung sollen unter anderem die „besonders geschützte Arten 
nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes“ sein. Dies ist 
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allerdings nicht zielführend, da mit der Schutzkategorie „besonders geschützte 
Arten“ zahllose Arten mit einbezogen würden, die über den in der Richtlinie 
(EU) 2023/2413 angelegten Prüfrahmen weit hinausgehen. Zu den besonders 
geschützten Arten zählen mehrere Tausend, zum Teil häufige und weit verbrei-
tete, Tier-, Pflanzen- und Pilzarten (unter anderem alle Libellenarten, alle  
Bienenarten, alle Torfmoose). Nur einzelne dieser Arten werden im Rahmen 
einer „klassischen“ artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Absatz 1 
BNatSchG betrachtet, sofern sie zugleich einer europäischen Schutzkategorie 
(europäische Vogelarten oder FFH-Anhang IV) unterliegen. Vor diesem  
Hintergrund sollten bei der Umweltprüfung nur diejenigen Schutzkategorien 
mit einbezogen werden, die in Anlehnung an den Wortlaut des § 44 Absatz 5 
BNatSchG im Zusammenhang mit der Artenschutzprüfung zu betrachten sind, 
namentlich die europäischen Vogelarten, die FFH-Anhang-IV-Arten sowie die 
(bislang nicht konkretisierten) nationalen Verantwortungsarten. 

 

43. Zu Artikel 4 Nummer 6 (§ 249b Absatz 1 Satz 2 BauGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 

Konkretisierung erfolgen kann, was in Artikel 4 Nummer 6 in § 249b Absatz 1 

Satz 2 mit der Formulierung „grundsätzlich geeignete Bereiche im Außen-

bereich“ gemeint ist. 

Begründung: 

Es ist zu klären, was konkret mit den „grundsätzlich geeigneten Bereichen im 
Außenbereich“ gemeint ist. Die Formulierung bedarf für eine geordnete Ver-
waltungspraxis einer klaren Definition für den einheitlichen Verwaltungsvoll-
zug. 

 

44. Zu Artikel 4 Nummer 6 (§ 249b Absatz 3 Nummer 3 BauGB) 

In Artikel 4 Nummer 6 ist in § 249b Absatz 3 Nummer 3 nach dem Wort  

„geeignete“ das Wort „bodenfunktionsbezogene“ einzufügen. 

Begründung: 

Die Einfügung erfolgt aus Klarstellungsgesichtspunkten aufgrund der  
Gesetzesbegründung auf Seite 76. Denn dort wird ausgeführt, dass „Kompen-
sationsmaßnahmen mit Blick auf den Erhalt der Bodenfunktionen – wie zum 
Beispiel die Wasseraufnahme- und -speicherfähigkeit – nach Möglichkeit am 
Standort des Vorhabens beziehungsweise in räumlichem Verbund erfolgen 
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sollten. Die LABO Arbeitshilfe zum Thema „Bodenschutz in der Umwelt-
prüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in 
der Bauleitplanung“ (Januar 2009) bietet fachliche Unterstützung für die  
Planungsträger bei Durchführung der Prüfschritte“. 

 

45. Zu Artikel 4 Nummer 6 (§ 249c Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BauGB), 

  Artikel 6 Nummer 4 (§ 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ROG)  

Der Gesetzentwurf ist wie folgt zu ändern: 

a) In Artikel 4 Nummer 6 ist § 249c Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 wie folgt zu 

fassen: 

„2. Gebiete mit landesweit bedeutendem Vorkommen mindestens einer eu-

ropäischen Vogelart, einer in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 

aufgeführten Art oder einer Art, die in einer Rechtsverordnung nach 

§ 54 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt ist, 

die das Gebiet regelmäßig nutzt und bei der ein dauerhafter Verlust des 

Lebensraums durch den Ausbau der Solarenergie wahrscheinlich ist.“ 

b) In Artikel 6 Nummer 4 ist § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wie folgt zu  

fassen: 

„2. in Gebieten liegen mit landesweit bedeutendem Vorkommen mindes-

tens einer europäischen Vogelart, einer in Anhang IV der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführten Art oder einer Art, die in einer Rechtsverord-

nung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 

aufgeführt ist, die das Gebiet regelmäßig nutzt und bei der ein dauerhaf-

ter Verlust des Lebensraums durch den Ausbau der Solarenergie wahr-

scheinlich ist, oder“ 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bei der Ausweisung von Beschleunigungs-
gebieten für die Solarenergie bestimmte, ökologisch sensible Gebiete von der 
Solarenergienutzung ausgeschlossen bleiben. Der Entwurf nennt diesbezüglich 
unter anderem Gebiete mit landesweit bedeutsamen Vorkommen von Arten 
gemäß § 7 Absatz 2 Nummer 14 BNatSchG. Der Verweis auf die Nummer 14 
ist nicht sachgerecht, da auf diese Weise Artenschutzkategorien mit einbezogen 
würden, die über den in der Richtlinie (EU) 2023/2413 angelegten Prüfrahmen 
weit hinausgehen. Dies betrifft zum einen die in Buchstabe a der Norm ge-
nannten Arten des Anhang A der EU-Artenschutzverordnung, die den interna-
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tionalen Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten regelt, der hier nicht 
von Belang ist. Buchstabe c bezieht sich auf die nach der Bundesartenschutz-
verordnung „nur“ national streng geschützten Arten, die großenteils keiner eu-
roparechtlichen Schutzkategorie (europäische Vogelarten oder FFH-
Anhang IV) unterliegen. Hierzu zählen unter anderem über 100 wirbellose 
Tierarten (vor allem Schmetterlinge, Käfer, Heuschrecken) sowie über 20 
Pflanzenarten. Keine dieser nur“ national streng geschützten Arten wird im 
Rahmen einer „klassischen“ artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Ab-
satz 1 BNatSchG betrachtet. Vor diesem Hintergrund sollten bei der Auswei-
sung von Beschleunigungsgebieten nur diejenigen Schutzkategorien mit einbe-
zogen werden, die in Anlehnung an den Wortlaut des § 44 Absatz 5 BNatSchG 
im Zusammenhang mit der Artenschutzprüfung zu betrachten sind, namentlich 
die europäischen Vogelarten, die FFH-Anhang-IV-Arten sowie die (bislang 
nicht konkretisierten) nationalen Verantwortungsarten. 

 

46. Zu Artikel 4 (Änderung des BauGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob im  

Zusammenhang mit den Änderungen zu Artikel 4 des Gesetzentwurfes auch  

eine Anpassung der BauNVO notwendig ist. Hier sind beispielsweise Ergän-

zungen für die Verwaltungspraxis sinnvoll, wie die planungsrechtliche Kenn-

zeichnung von Beschleunigungsgebieten von kommunaler Seite zu vollziehen 

ist.  

Begründung: 

Für den Verwaltungsvollzug bleibt offen, wie die planungsrechtliche Kenn-
zeichnung von Beschleunigungsgebieten vorzunehmen ist. Für die Plan-
zeichenverordnung wurde dies angepasst (Artikel 5, Änderung der Plan-
zeichenverordnung, dort Nummer 1 des Gesetzentwurfes). Es bleibt offen, wie 
das planungsrechtlich umzusetzen ist. Da Sondergebiete für Windenergie und 
Solarenergie in § 11 BauNVO bereits aufgeführt sind, ist eine entsprechende 
Regelung auch für die neuen Beschleunigungsgebiete in der BauNVO sinnvoll. 

 

47. Zu Artikel 6 Nummer 4 (§ 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ROG) 

In Artikel 6 Nummer 4 sind in § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 die Wörter  

„sowie Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten“ durch die Wörter 

„ , Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten sowie Nationale Natur-

monumente“ zu ersetzen. 
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Begründung: 

Nach § 24 Absatz 4 Satz 2 BNatSchG sind Nationale Naturmonumente wie 
Naturschutzgebiete zu schützen. Daher unterliegen auch Nationale Natur-
monumente dem Schutzregime des § 23 Absatz 2 BNatSchG und insbesondere 
dem dort geregelten „absoluten“ Veränderungsverbot. Der Gesetzentwurf 
nimmt Naturschutzgebiete als Ausschlussgebiete für die Beschleunigungs-
gebiete für die Windenergie an Land aus. Aufgrund der gesetzlichen Wertung 
im BNatSchG ist es folgerichtig, auch hier Nationale Naturmonumente als 
Ausschlussgebiete für die Beschleunigungsgebiete festzulegen. 

Der Gesetzentwurf kommt der gesetzlichen Regelung in § 24 Absatz 4 Satz 2 
BNatSchG in § 29 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 ROG bereits nach und nimmt für 
die dortige Sonderregelung für die Solarenergie Nationale Naturmonumente 
aus. Eine Differenzierung zwischen der Sonderregelung für die Windenergie 
und die Solarenergie zu Nationalen Naturmonumenten nimmt der Gesetzent-
wurf nicht vor.  

48. Zu Artikel 6 Nummer 4 (§ 28 Absatz 4 Satz 3 ROG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die in 

Artikel 6 Nummer 4 in § 28 Absatz 3 Satz 3 vorgesehene Aufstellung von  

Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen, die entsprechend der Anlage 3 

erfolgen kann, auch durch einen Verweis auf die Anlage 3 erfüllt werden kann. 

Begründung: 

Bislang ist nicht klar, wie die Regeln für Minderungsmaßnahmen exakt auszu-
gestalten sind. Optimal wäre daher ein Maßnahmenkatalog, der alle möglichen 
Konstellationen umfasst, sodass im Rahmen des Zulassungsverfahrens die Ge-
nehmigungsbehörde sich die Maßnahmen heraussuchen kann, die für das kon-
krete Vorhaben am zutreffendsten sind. Insoweit wäre ein Verweis auf einen 
möglichst vollständigen Regelkatalog des Bundes auch vor dem Hintergrund 
des einheitlichen Verwaltungsvollzugs sinnvoll. 

 

49.  Zu Artikel 6 Nummer 4 (§ 28 Absatz 5 Satz 2 ROG) 

In Artikel 6 Nummer 4 ist in § 28 Absatz 5 Satz 2 nach dem Wort „eingeleitet“ 

die Angabe „(§ 9 Absatz 1 ROG)“ einzufügen. 

Begründung: 

Gemäß § 9 Absatz 1 ROG beginnt die „förmliche Einleitung des Planaufstel-
lungsverfahrens“ im Sinne des § 28 Absatz 5 Satz 2 ROG mit der Unterrich-
tung der Öffentlichkeit und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stel-
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lung von der Aufstellung eines Raumordnungsplans, nicht erst mit der Einlei-
tung des Beteiligungsverfahrens im Sinne des § 9 Absatz 2 ROG. Aus Gründen 
der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit ist der Gesetzestext zu präzisieren. 

 

50. Zu Artikel 6 Nummer 5 (Anlage 3 Ziffer I Absatz 5 – neu – ROG) 

Dem Artikel 6 Nummer 5 Anlage 3 Ziffer I ist folgender Absatz anzufügen: 

„Hat die planaufstellende Behörde auf der Grundlage der nach Ziffer II.3 ermit-

telten Umweltauswirkungen die einschlägigen Kategorien von Minderungs-

maßnahmen aus den Kategorien III.1 bis III.3 ausgewählt und der Zulassungs-

behörde aufgegeben, hieraus projektbezogene Minderungsmaßnahmen zu ent-

wickeln, werden die Verpflichtungen in § 28 Absatz 4, § 29 Absatz 2 Satz 3 

und 4 damit erfüllt. Die Anwendung der Anlage 3 ist für die planaufstellenden 

Behörden nicht verbindlich; sie können auch abweichende Konzepte zur Auf-

stellung von Regeln für Minderungsmaßnahmen anwenden.“ 

Begründung: 

In Anlage 3 wird ein komplexes System zur Ermittlung der Regeln für Minde-
rungsmaßnahmen dargestellt. Es soll laut Begründung eine Hilfestellung für 
die planaufstellenden Behörden sein, auch wenn das darin enthaltene Konzept 
für sie nicht verbindlich ist. Die Anlage 3 kann jedoch nur dann eine Hilfestel-
lung sein, wenn auch gesetzlich klargestellt wird, dass der Planungsträger im 
Falle der Anwendung der Anlage 3 seine Pflichten aus § 28 Absatz 4, § 29 Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 ROG erfüllt hat. Mit einer solchen Klarstellung werden ab-
weichende Vorgehensweisen nicht ausgeschlossen. Das Vorgehen nach der 
Anlage 3 soll nur eine (allerdings ausreichende) Möglichkeit unter mehreren 
sein, um die erforderlichen Regeln für die Minderungsmaßnahmen zu ermit-
teln. 

 

51. Zu Artikel 7 Nummern 8 und 9 (§§ 97 und 98 EEG) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens zu  

prüfen, ob die Ausweitung des bestehenden Monitoring-Systems des EEG,  

welches sich bereits auf die Umsetzung des WindBG bezieht, auf die zusätz-

liche Ausweisung von Windenergiegebieten als Beschleunigungsgebieten ab 

dem 1. Januar 2026 erforderlich ist, oder ob darauf verzichtet werden sollte, da 

das Monitoring bereits im Rahmen des bundesweiten Standards XPlanung er-

folgen kann. 



Drucksache 396/24 (Beschluss)  - 38 - 
 

 

Begründung: 

Durch die in den §§ 97 und 98 EEG vorgesehenen Änderungen ergeben sich 
eine Erweiterung der Informations- und Berichtspflichten der Länder im  
Rahmen des Bund-Länder-Kooperationsausschusses (EE-KoopA) sowie eine 
Erweiterung des Mandats dieses Ausschusses. Die Länder sollen dem EE-
KoopA künftig auch über den Stand der Ausweisung von Beschleunigungs-
gebieten für die Windenergie an Land im Sinn des § 2 Nummer 4 WindBG be-
richten; unter anderem soll eine Koordinierung der Datenerfassung zum Stand 
der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten stattfinden. Die Erforderlichkeit 
der vorgeschlagenen Ausweitung des Monitorings auf Beschleunigungsgebiete 
sollte im weiteren Verfahren jedoch überprüft werden. Dies insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass der IT-Planungsrat mit dem Standard XPlanung seit 
dem 8. Februar 2023 ein einheitliches Austauschformat als verbindlich einge-
führt hat. Danach können neue Gebietskategorien durch die XLeitstelle in den 
Standard aufgenommen werden und stehen dann allen Nutzern wie Bund,  
Ländern, Kommunen und Planungsbüros etc. zur Verfügung. Die Veröffent-
lichung der Daten erfolgt über eine digitale Plattform ohne Zugriffsbeschrän-
kung. Auch hier besteht über das Onlinezugangsgesetz bereits eine rechtliche 
Verpflichtung. Ein paralleles Monitoring nach den mit dem vorliegenden  
Gesetzentwurf geänderten §§ 97 und 98 EEG könnte sich daher als entbehrlich 
und nicht notwendig erweisen. Mit Verabschiedung des Gesetzes sollte die 
XLeitstelle beauftragt werden, die neue Gebietskategorie Beschleunigungs-
gebiete in den X-Planstandard zu überführen, damit diese allen potenziellen 
Nutzern zur Verfügung steht. 

 

52. Zu Artikel 8 Satz 2 – neu – (Inkrafttreten)  

Dem Artikel 8 ist folgender Satz anzufügen: 

„Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 6 (Änderung des Raumordnungsgesetzes)  

6 Monate nach der Verkündung in Kraft.“ 

Begründung: 

Grundsätzlich treten Änderungen des ROG gemäß Artikel 72 Absatz 3  
Satz 2 des Grundgesetzes erst 6 Monate nach ihrer Verkündung in Kraft. Für 
ein Abweichen von dieser verfassungsrechtlich vorgesehenen Grundregel sind 
keine ausreichenden Gründe ersichtlich. Insbesondere für den Fall, dass keine 
inhaltlichen Änderungen an § 28 ROG vorgenommen würden, würde ein  
Inkrafttreten erst nach 6 Monaten weiteren Trägern der Regionalplanung die 
Gelegenheit verschaffen, ihr Planungsverfahren einzuleiten und gemäß § 28 
Absatz 5 ROG zu Ende zu bringen. Dies trägt zur Verwirklichung der energie-
politischen Zielsetzungen des § 2 Absatz 2 WindBG bei, spätestens bis zum 
31. Dezember 2027 und 31. Dezember 2032 Windenergieflächen planerisch 
bereitgestellt zu haben, die den vorgegebenen Teilflächenzielen entsprechen.  
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53. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt, dass mit dem Gesetzentwurf nunmehr weitere Teile 

der Richtlinie (EU) 2023/2413 umgesetzt werden sollen. Er teilt die Ein-

schätzung der Bundesregierung, dass für die Erreichung der Klimaziele, 

aber auch eines erfolgreichen H2-Hochlaufs und zur Sicherung des Indust-

riestandortes eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und Steige-

rung des Zubaus von Onshore-Windkraft- und Photovoltaikanlagen in allen 

Regionen Deutschlands von großer Bedeutung ist. 

b) Der Bundesrat betont, dass der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren 

Energien im Einklang mit den Belangen des Naturschutzes zu gestalten ist, 

nicht zuletzt um die gesellschaftliche Akzeptanz von Projekten zu steigern 

und Klagerisiken zu verringern. Aus Sicht des Bundesrates sind hierfür die 

von der Richtlinie eröffneten Instrumente für einen Interessenausgleich 

zwischen beschleunigtem Ausbau erneuerbarer Energien einerseits und 

Biodiversitätsschutz andererseits zu nutzen.  

c) Eine verlässliche, transparente und stringente Herleitung von Flächenbedar-

fen, wie in Artikel 15b der Richtlinie vorgesehen, ist aus Sicht des Bundes-

rates eine unabdingbare Grundlage für die Vereinbarkeit eines beschleunig-

ten EE-Ausbaus und einem wirksamen Biodiversitätsschutz. Ein damit ver-

bundener Verzicht auf die Herleitung von Zielgrößen für die Ausweisung 

von Beschleunigungsgebieten führt zu sich verschärfenden Konflikten mit 

anderen Flächenansprüchen, insbesondere auch für den Biodiversitäts-

schutz. Die Länder bitten den Bund, dafür Sorge zu tragen, dass eine frist-

gerechte Umsetzung der Artikel 15b und 15c Absatz 3 der Richtlinie er-

folgt. 

d) Der Bundesrat begrüßt, dass Natura 2000-Gebiete als Beschleunigungsge-

biete ausgeschlossen sind. Um dem schlechten Zustands der FFH-

Lebensraumtypen und vieler Arten, den Wiederherstellungspflichten und 

allgemein der voranschreitenden Biodiversitätskrise gerecht zu werden, 

sind aus Sicht des Bundesrates jedoch weitere Eingrenzungen erforderlich. 

e) Um erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen möglichst auszuschließen, 

sollte bei Auswahl von Flächen als Beschleunigungsgebiete nicht nur eine 

„Negativliste“ von Gebieten oder Flächen vorgesehen werden, in denen 
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keine Planungen für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien 

stattfinden dürfen. Entsprechend der Richtlinie sollte auch die auf Grundla-

ge einer SUP vorgenommene positive Feststellung, dass auf den Flächen, 

auf denen der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien geplant wird, 

Grundlage für die Ausweisung eines Beschleunigungsgebietes sein.  

f) Künstliche und bebaute Flächen wie Dächer und Fassaden von Gebäuden, 

Verkehrsinfrastrukturflächen und ihre unmittelbare Umgebung, Parkplätze 

etc. sollten dabei – wie es Artikel 15c Absatz 1 der Richtlinie verlangt – bei 

der Auswahl von Beschleunigungsgebieten vorrangig berücksichtigt wer-

den.  

g) Die Beschränkung allein auf vorhandene Daten bei den umweltrechtlichen 

Prüfungen auf Planungs- als auch auf Genehmigungsebene sieht die Richt-

linie so nicht vor. Um eine möglichst effiziente und gewissenhafte Prüfung 

von Umweltbelangen sicherzustellen, spricht sich der Bundesrat für eine 

größere Flexibilität in der Datenerhebung aus. Es besteht die Gefahr, dass 

die in der Planung vorgesehene Vermeidung von ermittelten negativen 

Umweltauswirkungen durch Maßnahmen auf der Genehmigungsebene 

nicht umgesetzt werden kann, wenn die vorgeschriebene Aktualität der Da-

ten zu eng gefasst wird.  

h) In diesem Zusammenhang bittet der Bundesrat, wie im Rahmen des Bund-

Länder-Paktes zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung vereinbart, 

um zeitnahe Prüfung einer gesetzlichen Regelung, die dafür sorgt, dass be-

reits in anderen Verfahren erhobene Daten auch für weitere Vorhaben ge-

nutzt werden können. Dazu wären Vorhabenträger von Zulassungsverfah-

ren zu verpflichten, bereits erhobene naturschutzfachliche Daten der Ver-

waltung und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und über zu bestim-

mende Formate zur Verfügung zu stellen.  

i) Der Bundesrat bittet darum, zu prüfen, ob die aus der Richtlinie in den Ge-

setzentwurf übernommenen Rechtsbegriffe hinreichend bestimmt und kon-

kretisiert sind, damit diese den Beschleunigungseffekten nicht entgegen-

wirken. 

j) Der Bundesrat begrüßt, dass in § 6b des Windenergieflächenbedarfs-

gesetzes nun Regelungen zur verpflichtenden Abregelung zum Schutz von  

Fledermäusen getroffen werden. Eine starre Frist, wonach die für die Über-

prüfung heranzuziehenden Daten regelmäßig nicht älter als fünf Jahre sein 
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sollen, lehnt der Bundesrat ab. Vielmehr sollten durch eine Öffnungsklausel 

den Gegebenheiten Rechnung getragen werden und auch andere Daten in 

die Überprüfung einfließen können. 

 

Zum Gesetzentwurf allgemein 

54. Der Bundesrat erkennt das Erfordernis einer zügigen Umsetzung der europa-

rechtlichen Vorgaben an und begrüßt grundsätzlich den vorgelegten Entwurf 

zur Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energien aus er-

neuerbaren Quellen (Richtlinie (EU) 2023/2413). Gleichwohl wird in einigen 

Punkten Änderungs- und Ergänzungsbedarf gesehen. 

 

55. Der Bundesrat bittet darum, eine Harmonisierung des aus der Richtlinie in den 

Gesetzentwurf übernommenen Begriffes der „Minderungsmaßnahmen“ mit 

dem in §§ 44, 45b und § 45c BNatSchG enthaltenen Begriff der „Schutzmaß-

nahmen“ vorzunehmen. Der Begriff der Minderungsmaßnahmen wird in § 249a 

und § 249c BauGB sowie in § 6b und § 6c WindBG verwendet. Diese Maß-

nahmen dienen unter anderem der Einhaltung der Verbotstatbestände des § 44 

BNatSchG. Maßnahmen nach §§ 44, 45b und § 45c BNatSchG, die der Einhal-

tung der Verbotstatbestände des besonderen Artenschutzrechtes dienen, werden 

hingegen als Schutzmaßnahmen bezeichnet. Hier bedarf es einer Überprüfung, 

ob sich die unterschiedlichen Begrifflichkeiten auf unterschiedliche Sachverhal-

te beziehen und gegebenenfalls einer Harmonisierung der Rechtbegriffe.  

 

56. Der Bundesrat hält es für geboten, die Ausführungen zum Erfüllungsaufwand 

für die Verwaltung zu überarbeiten. Der Mehraufwand, der dadurch entsteht, 

dass aufgrund des Entfalls von verpflichtenden Kartierungen durch den Vorha-

benträger bei der Genehmigung von Windenergieanlagen die Verwaltung ge-

fordert ist, ihre eigenen Erhebungen von Artdaten verfahrensunabhängig erheb-

lich auszuweiten, ist Folge der Gesetzesänderungen und sollte bei den Kosten 

für die Gemeinden ergänzt werden. Die im Flächennutzungsplan darzustellen-

den Regeln für Minderungsmaßnahmen und die im Rahmen von Zulassungsver-

fahren für Windenergieanlagen an Land vorgesehene Überprüfung der Umwelt-

auswirkungen stellen auf vorhandene Daten ab. Ein Rückgriff auf vorhandene 
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Daten setzt aber Datenerhebungen unabhängig von konkreten Verfahren sowie 

die Ergänzung und Aktualisierung der Daten voraus. Darüber hinaus wird der 

Aufwand für die erforderlichen zusätzlichen Prüfungen bei der Ausweisung von 

Beschleunigungsgebieten mit lediglich fünf Stunden als nicht auskömmlich an-

gesehen. Durch die Beschleunigungsgesetzgebung ist zudem ein erhöhtes An-

tragsaufkommen zu erwarten, das mit dem derzeit in den Behörden zur Verfü-

gung stehenden Personal nicht zu bewältigen sein wird, sodass die beabsichtig-

ten Beschleunigungseffekte ins Leere laufen könnten. 

 

57. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt, dass Energiespeicheranlagen in Kombination mit 

Wind- oder Solarenergieanlagen von Beschleunigungsgebieten mitumfasst 

sind und von den vorgeschlagenen Erleichterungen profitieren sollen. Ener-

giespeicheranlagen nehmen in Zukunft eine bedeutsame Rolle in einem von 

erneuerbaren Energien dominierten Stromsystem ein. Sie sind einer der 

Schlüssel für ein kosteneffizientes, versorgungssicheres und nachhaltiges 

Energiesystem. 

b) Der Bundesrat ist der Auffassung, dass das Kriterium der dienenden Funk-

tion von Energiespeicheranlagen vor allem dahingehend zu verstehen ist, 

dass diese die Windenergieanlage an Land oder die Solarenergieanlage bei 

der Markt- und Netzintegration des erzeugten Stroms unterstützen. 

c) Der Bundesrat bittet, im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens die 

Regelung im Baugesetzbuch zur Privilegierung von Energiespeicheranlagen 

im Außenbereich zu prüfen (§ 35 Absatz 1 Nummer 3 BauGB). Der derzei-

tige Interpretationsspielraum der Regelung gibt nur wenig Investitions- und 

Planungssicherheit. Deshalb bedarf es insbesondere mit Blick auf das in 

§ 11c EnWG normierte überragende öffentliche Interesse an der Errichtung 

und dem Betrieb von Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie einer 

eindeutigeren Regelung unter Berücksichtigung der Netz- und Systemdien-

lichkeit von Energiespeicheranlagen, durch welche eine Privilegierung der 

Anlagen im Außenbereich erfolgen kann. Nur so kann eine Gleichstellung 

von Erneuerbare-Energien-Anlagen und Energiespeicheranlagen im  

Genehmigungsverfahren geschaffen werden. 
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58. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 

sieht weitreichende Beschleunigungsregelungen für Genehmigungs-

verfahren von Windkraftanlagen insbesondere durch den Ausweis von so-

genannten Beschleunigungsgebieten vor.  

Der Bundesrat stellt fest, dass der Ausbau der Erneuerbaren Energien ein 

zentraler Faktor der Energie- und Industriepolitik von Bund und Ländern 

ist. Der weitere Hochlauf insbesondere der Windenergie gelingt aber nur 

mit der Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Dies setzt eine sorgsame 

Steuerung des weiteren Ausbaus voraus, die wirtschaftliche Chancen und 

raumstrukturelle Auswirkungen in einen fairen Ausgleich bringt. Zwingend 

erforderlich ist damit eine planerische Steuerung im Rahmen kommunaler 

Planungen sowie der Raumordnungsplanung. 

Der Bundesrat stellt ferner fest, dass hierzu ein gängiges und rechtssicheres 

Steuerungsinstrumentarium auch in der Übergangszeit bis zur Feststellung 

der Flächenbeitragswerte zur Verfügung stehen muss und die Länder und 

Kommunen nicht unangemessenen Schadenersatzrisiken ausgesetzt sein 

dürfen. 

b) Der Bundesrat fordert den Bundestag auf, mit dem Gesetz zur Umsetzung 

der Richtlinie (EU) 2023/2413 

aa) Ein gängiges Steuerungsinstrumentarium für den Übergangszeitraum zu 

schaffen. Dies sollte durch eine klarstellende Bestätigung der bestehen-

den landesrechtlichen Plansicherungsinstrumente im Hinblick auf 

Windenergieflächenplanungen und durch Schaffung eines entsprechen-

den bundesrechtlichen Instruments erfolgen. Ziel muss sein, die Ent-

scheidung über Anträge bezüglich Anlagen außerhalb der geplanten 

Windenergiegebiete im Übergangszeitraum rechtssicher steuern zu 

können. 

bb) Schadenersatzansprüche, die im Rahmen eines Amtshaftungsanspruchs 

wegen einer rechtswidrig nicht oder verzögert erteilten Genehmigung 

einer Anlage im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB darauf ge-

stützt werden, dass eine Entprivilegierung nach § 249 Absatz 2 einge-

treten ist, auf den Ersatz hierdurch vergeblich gewordener Aufwendun-

gen zu beschränken. 
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c) Der Bundesrat fordert den Bundestag ferner auf, die die Windkraft betref-

fenden Regelungen in § 245e (Ziffer 62) und § 249 (Ziffer 69) BauGB in 

dem Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung 

(BR-Drucksache 436/24) zu streichen und entsprechend der vorgenannten 

Inhalte abgeändert in das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2023/2413 zu überführen, insbesondere 

aa) Vorschriften, die die alte Rechtslage für Anträge vor Feststellung der 

Flächenbeitragswerte konservieren, von dem Vorliegen vollständiger 

Antragsunterlagen abhängig zu machen und  

bb) diese Vorschriften nicht auf solche Anträge zu erstrecken, für die die 

Entscheidung über das jeweilige Vorhaben bau- oder raumordnungs-

rechtlich zuvor untersagt oder die Entscheidung bau- oder raumord-

nungsrechtlich ausgesetzt beziehungsweise befristet untersagt wurde. 

Begründung: 

Zur künftigen Steuerung und Beschleunigung des Windenergieausbaus hat der 
Bund mit dem Wind-an-Land-Gesetz das Instrumentarium der „Windenergie-
gebiete“ geschaffen. Nach Feststellung der Flächenbeitragswerte sollen An-
lagen innerhalb dieser Gebiete privilegiert (das heißt regelmäßig zulässig) und 
Anlagen außerhalb dieser Gebiete entprivilegiert (das heißt regelmäßig unzu-
lässig) werden. Hiermit verbunden wird eine erhebliche Beschleunigung des 
Ausbaus der Windenergie sein. Der Bund hat den Ausweis solcher Gebiete in 
die planerische Abwägung der Länder gestellt. Es obliegt damit den Ländern, 
Windenergiegebiete – in denen nach den Vorgaben des Bundes durch die Privi-
legierungswirkung der Windenergieausbau künftig erfolgen soll – anhand des 
gängigen planerischen Instrumentariums in den Raum einzupassen (etwa: 
Auswahl von für die Windenergie besonders geeigneten Gebieten, angemes-
sene Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes, sachgerechte Berück-
sichtigung des kommunalen und regionalen Bestands, insbesondere zur Ver-
hinderung einer Umzingelungswirkung und unzumutbaren örtlichen Anlagen-
konzentrationen, Ausgleich von auf der jeweiligen Ebene auftretenden Kon-
flikten, Sicherstellung einer geordneten Entwicklung des Raumes, etc.). 

Die Länder haben sich sämtlich dazu bekannt, die entsprechenden Flächen 
schnellstmöglich zu schaffen. Viele Länder haben unter erheblichen Anstren-
gungen der Träger der Raumordnung bereits gute Fortschritte gemacht und 
werden bereits im nächsten Jahr entsprechende Gebiete ausweisen können – 
weit vor den zeitlichen Vorgaben des Bundes. 

Um eine Lenkung der Windenergie in diese Gebiete auch im Zeitraum bis zur 
Feststellung der Flächenbeitragsziele zu ermöglichen, braucht es geeignete 
Steuerungsinstrumente. Würden im Übergangszeitraum eine Vielzahl von An-
lagen außerhalb der Windenergiegebiete errichtet, würde die planerische Ab-
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wägung hinter dem Ausweis der Windenergiegebiete hinfällig. Hinzu kommt, 
dass bereits die Aufstellung einer gesamträumlichen Abwägung nur dann  
fehlerfrei umsetzbar ist, wenn sich im Planaufstellungsprozess nicht fort-
laufend die Abwägungsgrundlagen ändern, so dass die Planung kaum zum Ab-
schluss gebracht werden kann. 

Ohne solche Steuerungsinstrumente würde in solchen Ländern, die zentral auf 
die bundesrechtlichen Windenergiegebiete gesetzt haben, im Übergangszeit-
raum jegliche Steuerungsmöglichkeit entfallen. Einige Länder haben daher be-
reits auf Basis der Landeskompetenz aus Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 
des Grundgesetzes ein landesrechtliches Plansicherungsinstrument geschaffen, 
das unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit eröffnet, Anträge bis 
zur Erreichung des Flächenbeitragswertes zurückzustellen. 

Die Bemühungen werden durch die mit dem Gesetz zur Stärkung der integrier-
ten Stadtentwicklung des Bundes vorgesehene Änderung des § 249 Absatz 2 
BauGB konterkariert, da sämtliche Zurückstellungsinstrumente faktisch ent-
wertet würden. Für viele Länder würde dies bedeuten, dass ohne Steuerung das 
fein justierte Gleichgewicht zwischen sehr ambitioniertem und zugleich akzep-
tanzgesichertem Ausbau unterlaufen wird. 

Hinzu kommt, dass aufgrund von Unklarheiten im Wind-an-Land-Gesetz be-
stehende landesrechtliche Plansicherungsinstrumente vor Gericht angegriffen 
werden. Die „fallbeilartige“ Entprivilegierung der Anlagen außerhalb von 
Windenergiegebieten mit der Feststellung der Flächenbeitragswerte führt zu-
dem zu erheblichen Haftungsrisiken der Länder und Kommunen. 

Mit der Feststellung des Erreichens der Flächenbeitragswerte tritt gemäß § 249 
Absatz 2 BauGB im Außenbereich die Entprivilegierung von Vorhaben nach 
§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB ein. Anlagen für die eine Genehmigung bis 
dahin rechtswidrig nicht erteilt wurde, werden unzulässig, und eine Genehmi-
gung kann nicht mehr nachgeholt werden. Der Schadenersatzanspruch würde 
sich damit auf den Gewinn in der Gesamtperiode richten und könnte pro  
Einzelanlage bis zu 3 bis 5 Millionen Euro erreichen. Dies ist für die haftenden 
Körperschaften der Genehmigungsbehörden mit unzumutbaren Haftungs-
risiken verbunden. Demgegenüber ist den Interessen der Vorhabenträger durch 
einen Ersatz ihrer durch die Entprivilegierung vergeblich gewordener Aufwen-
dungen hinreichend Rechnung getragen. 

Die Folge des in erheblichem Maße ungesteuerten Ausbaus der Windenergie 
entgegen der bislang gegenüber Bevölkerung und Kommunen getroffenen Zu-
sagen sowie drohende erhebliche Schadenersatzverpflichtungen der Länder 
und Kommunen ist ein drohender Akzeptanzverlust für den weiteren Hochlauf 
der erneuerbaren Energien. Eine weitere Beschleunigung des Ausbaus würde 
politisch unvertretbar. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer schnellen Lösung in Form einer An-
passung der geplanten Änderung des § 249 Absatz 2 BauGB, die aber auch die 
weiteren geschilderten Problempunkte aufnimmt. 
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Die entsprechende Anpassung sollte mit den Beschleunigungsregelungen des 
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 in gleichem Gesetz er-
folgen. Dies bietet sich auch deshalb an, da in diesem Rahmen ohnehin grund-
sätzliche Änderung der Windenergiesteuerung, insbesondere auch des § 249 
BauGB, vorgesehen sind. Auf diesem Wege ließe sich die erforderliche Anpas-
sung ohne Zeitverlust und sehr kurzfristig erreichen und so die Interessen von 
Bund und Ländern wahren. 

 

 

 

 


